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I. Staatliche und kommunale Jugendfiirsorge.

1. Das Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken

ist am 18. Juni 1914 von der Bundesversammlung angenommen
worden. Das Referendum wurde nicht ergriffen, und somit ist
das Gesetz in Kraft erwachsen. Den Beginn der Wirksamkeit
des Gesetzes festzustellen, ist Sache des Bundesrates. Im Laufe
des Berichtsjahres ist in dieser Richtung noch nichts geschehen.
Die fiir uns wichtigsten Bestimmungen sind folgende:

III. Beschiiftigung von weiblichen Personen.
Beschrinkung der Verwendung. Unzulédssige Arbeit.

Art. 65. Weibliche Personen diirfen zur Nacht- und zur Sonntagsarbeit
nicht verwendet werden.

Der Bundesrat bezeichnet diejenigen Fahrikationszweige und Verrichtungen,
bei denen weibliche Personen iiberhaupt nicht verwendet werden diirfen.

Nachtruhe.

Art. 66. Nachtruhe fiir weibliche Personen mufl wenigstens elf aufeinander-
folgende Stunden betragen und in allen Fillen, namentlich auch wenn der Be-
ginn oder Schlufi der Tagesarbeit verschoben oder der zweischichtige Tages-
betrieb eingefiihrt ist, die Zeit von zehn Uhr abends bis fiinf Uhr morgens in
sich schlieflen.

In Verbindung mit der Bewilligung von Uberzeitarbeit kann die elfstiin-
dige Dauer der Nachtruhe fiir sechzig Tage im Jahr auf zehn Stunden verkiirzt
werden. Fiir Fabriken, in denen die Verarbeitung von Rohmaterialien oder
von in der Verarbeitung begriffenen Materialien stattfindet, die einem sehr
raschen Verderben ausgesetzt sind, kann die Verkiirzung auf zehn Stunden vom
Bundesrate auf lingere Zeit ausgedehnt werden, wenn sie zur Verhiitung eines
sonst unvermeidlichen Verlustes an diesen Materialien erforderlich ist.

Uberzeitarbeit.
: Art. 67. Die Verléingerung der normalen Arbeitsdauer darf im ganzen fiir
weibliche Personen nicht mehr als hundertundvierzig Stunden im Jahre betragen.
Arbeiterinnen, die ein Hauswesen besorgen.

Art. 68. Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen haben, diirfen zu
den Hilfsarbeiten nicht verwendet werden, soweit diese die Dauer der normalen
Tagesarbeit iiberschreiten.
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Betriigt die Mittagspause nicht wenigstens anderthalb Stunden, so diirfen
sie die Arbeit eine halbe Stunde vor Beginn der Pause verlassen.

Nach Ablauf von fiinf Jahren, vom Inkrafttreten dieses Artikels an ge-
rechnet, ist diesen Arbeiterinnen auf ihren Wunsch der Samstagnachmittag frei-

zugeben.
Wochnerinnen.

Art. 69. Wochnerinnen diirfen von ihrer Niederkunft an sechs Wochen
lang in der Fabrik nicht beschiiftigt werden; auf ihren Wunsch soll diese Zeit
bis auf acht Wochen verliingert werden.

Es darf ihnen wihrend dieser Zeit oder auf einen Termin, der in diese
Zeit fillt, nicht gekiindet werden.

Der Zivilstandsbeamte, dem die Geburt angezeigt wird, hat ihnen zuhanden
des Fabrikinhabers das Datum der Niederkunft unentgeltlich zu bescheinigen.

Der Fabrikinhaber soll iiber die Wochnerinnen ein Verzeichnis fiihren.

Schwangere diirfen auf bloBile Anzeige hin die Arbeit voriibergehend ver-
lassen oder von ihr wegbleiben. Es darf ihnen deshalb nicht gekiindigt werden.

IV. Beschiiftigung von jugendlichen Personen.
Mindestalter.

Art. 70. Kinder, die das vierzehnte Altersjahr noch nicht zuriickgelegt .

haben oder iiber dieses Alter hinaus zum téglichen Schulbesuch gesetzlich ver-
pflichtet sind, diirfen zur Arbeit in Fabriken nicht verwendet werden.
Der Aufenthalt solcher Kinder in den Arbeitsrdumen ist nicht gestattet.

. Béschrﬁnkung der Verwendung. Unzulissige Arbeit.

Art. 71. Personen, die das achtzehnte Altersjahr noch nicht zuriickgelegt
haben, diirfen zur Nacht- und zur Sonntagsarbeit nicht verwendet werden.

Personen, die das sechzehnte Altersjahr noch nicht zuriickgelegt haben,
diirfen auBerdem nicht zu den die Dauer der normalen Tagesarbeit iiberschrei-
tenden Arbeiten verwendet werden.

Der Bundesrat bezeichnet diejenigen Fabrikationszweige und Verrichtungen,
bei denen Personen unter sechzehn Jahren iiberhaupt nicht verwendet werden

diirfen.
Nachtruhe.

Art. 72. Ist der Beginn oder der SchluB8 der Tagesarbeit verschoben oder
der zweischichtige Tagesbetrieb eingefiihrt, so mufl die Nachtruhe fiir Personen
unter achtzehn Jahren wenigstens elf aufeinanderfolgende Stunden betragen
und die Zeit von zehn Uhr abends bis fiinf Uhr morgens in sich schlieen.

Fiir Personen unter sechzehn Jahren mufl die Nachtruhe unter allen Um-
stiinden wenigstens elf aufeinanderfolgende Stunden betragen und die Zeit von
zehn Uhr abends bis fiinf Uhr morgens in sich schliefien.

Altersausweis.

Art. 73. Der Fabrikinhaber, der Personen unter achtzehn Jahren anstellt,
hat von ihnen einen Altersausweis zu verlangen und ihn in der Fabrik den
Aufsichtsorganen zur Einsicht bereit zu halten.

-
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Dieser Ausweis ist vom Zivilstandsheamten des Geburts- oder Heimatortes,
fiir nicht in der Schweiz geborne Auslinder von der zustindigen Polizeibehorde
unentgeltlich auszustellen.

Vorbehalt kantonaler Vorschriften.

Art. 74. Die kantonalen offentlich-rechtlichen Vorschriften iiber Schul-
und Religionsunterricht bleiben vorbehalten.

Verhiédltnis zum Schulunterricht iiberhaupt.

Art. 75. Fiir Personen unter sechzehn Jahren, die nicht Lehrlinge sind,
sollen der Schul- und Religionsunterricht und die Arbeit in der Fabrik zu-
sammen die Dauer der normalen Tagesarbeit nicht iibersteigen.

Dieser Unterricht darf durch die Fabrikarbeit nicht beeintrichtigt werden.

Verhiltnis zum beruflichen Unterricht.

Art. 76. Der Fabrikinhaber soll den Personen, die im siebzehnten und
achtzehnten Altersjahre stehen und nicht Lehrlinge sind, fiir den Besuch be-
ruflichen Unterrichts, der in die Zeit der Fakrikarbeit filli, wochentlich bis
auf fiinf Stunden freigeben.

: . Lehrlinge.

~Art. 77. Das Lehrverhilinis ist durch schriftlichen Vertrag zu regeln.

Es steht unter der Herrschaft des Obligationenrechtes. Vom gegenwirtigen
Gesetze finden jedoch die Bestimmungen iiber den Arbeiterschutz Anwendung.

Bis zum Inkraftireten eines Bundesgesetzes iiber das Lehrlingswesen
bleiben die kantonalen ffentlich-rechtlichen Vorschriften, besonders diejenigen
iiber die Ausbildung, vorbehalten, soweit sie den Vorschriften des Obligationen-
rechtes und des gegenwiirtigen Gesetzes nicht widersprechen.

Anwendung der Bestimmungen internationaler Vertrige.

Art. 82. Die Bestimmungen dieses Gesetzes iiber den Schutz der weiblichen
und der jugendlichen Personen ktnnen durch Beschlufi der Bundesversammlung
insoweit auf industrielle Unternehmungen, die nicht Fabriken im Sinne dieses
Gesetzes sind, anwendbar erklirt werden, als diese Bestimmungen auch in inter-
nationalen Vertrigen iiber Arbeiterschutz enthalten sind, denen die Schweiz
beigetreten ist oder noch beitreten wird.

Als industrielle Unternehmungen dieser Art konnen nur solche angesehen
werden, in denen mehr als zehn Arbeiter beschiiftigt sind. Zu diesen Unter-
nehmungen sind zu rechnen Bergwerke und Steinbriiche, sowie solche, die sich
mit der Bearbeitung und Verarbeitung von Gegenstinden befassen. Ausge-
schlossen sind Handelsgeschiifte und landwirtschaftliche Betriebe, sowie alle
Unternehmungen, in denen nur Familienglieder titig sind.

Der Bundesrat entscheidet dariiber, ob ein Betrieb als industrielle Unter-
‘nehmung im Sinne dieses Artikels zu betrachten sei, und erlifit die notigen
Vollzugsvorschriften.

In dieser definitiven Fassung ist die Schonzeit der Wochnerinnen
entgegen einer fritheren Formulierung auf sechs Wochen herab-
gesetzt und das Mindestalter fiir den Eintritt in die Fabrik auch
fiir die Médchen wieder auf vierzehn Jahre ermifligt worden.
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2. Bundesgesetz iiber die Kranken- und Unfallversicherung.

Art. 14. Die Kassen haben das Wochenbett einer versicherten Krank-
heit gleichzustellen, wenn die Wochnerin bis zum Tage ihrer Niederkunft, ohne
Unterbrechung von mehr als drei Monaten, wihrend mindestens neun Monaten
Mitglied von Kassen gewesen ist.

Die Kasse hat der Wochnerin die fiir Krankenf#lle vorgesehenen Leistungen
wihrend mindestens sechs Wochen zu gewdhren. Die Zeit, wihrend deren
eine Wochnerin Versicherungsleistungen bezieht, wird bei der Anwendung von
Art. 13, Absatz 3 und 4 (Maximalleistungen der Kassen) nicht beriicksichtigt.

Wenn die Wochnerin wihrend der Dauer der Unterstiitzung arbeitet, so
darf ihr Verdienst vom Krankengeld abgezogen werden.

Wenn sie iiber die Dauer der Unterstiitzung hinaus ihr Kind wihrend
weiterer vier Wochen stillt, so soll ihr die Kasse ein Stillgeld von mindestens
zwanzig Franken gewihren.

Mit Riicksicht auf den letzten Absatz des Artikels erhob sich
die Frage, ob das Stillgeld allen Wdochnerinnen, die einer aner-
kannten Krankenkasse angehOren, oder nur solchen, die bereits
wihrend neun Monaten die Mitgliedschaft besitzen, ausgerichtet
werden solle. Der Bundesrat beschlo im Juli 1914, das Geld
ohne Einschrinkung allen Wochnerinnen verabfolgen zu lassen,
die die Bestimmungen des Gesetzes erfiillen.

Die bis jetzt angenommenen kantonalen Einfiihrungs-
gesetze zum Bundesgesetz iilber die Krankenversicherung
enthalten folgende Bestimmungen iiber W&chnerinnen- und
Kinderversicherung:

A. Gesetz betreffend die offentliche Krankenkasse des
Kantons Baselstadt.

(Vom 12. Mirz 1914.)

§ 4. Zum Beitritt als Versicherte mit vollem kantonalem Beitrag sind be-
rechtigt:

a) Familien (Verheiratete, Verwitwete und Geschiedene mit ihren unerwach-
senen Kindern), deren Gesamteinkommen den 'Betrag von Fr. 1200 im
Jahre nicht iibersteigt.

§ 5. Zum Beitritt als Versicherte mit kantonalem Beitrag von zwei Dritteln
sind berechtigt:

a) Familien (Verheiratete, Verwitwete und Geschiedene mit ihren unerwach-
senen Kindern), deren Gesamteinkommen iiber 1200 Fr. bis 1500 im Jahre
betriigt.

§ 6. Zum Beitritt als Versicherte mit kantonalem Beitrag von einem Drittel
sind berechtigt: '

Familien (Verheiratete, Verwitwete und Geschiedene mit ihren unerwach-
senen Kindern), deren Gesamteinkommen iiber Fr. 1500 bis Fr. 2200 im Jahre
betrigt.
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§ 8. Kinder gelten als unerwachsen bis zum Ablauf des Kalenderjahres,
in dem sie das vierzehnte Altersjahr zuriicklegen.

§ 13. Die Hohe der Versicherungsprimie wird vom Regierungsrate, even-
tuell nach Einholung eines versicherungstechnischen Gutachtens, jeweilen fiir
die Dauer von fiinf Jahren auf dem Verordnungswege festgesetzt.

Die Primien sollen fiir beide Geschlechter gleich sein; fiir Kinder sollen
sie niedriger sein als fiir Erwachsene und sich mit zunehmender Kinderzahl
der Familie abstufen. :

§ 15. Fiir neugeborne Kinder solcher Versicherter, die bereits zum Bezug
eines kantonalen Beitrags berechtigt sind, beginnt der Anspruch auf den ent-
sprechenden kantonalen Beitrag mit dem Tage ihrer Anmeldung bei der Kasse.

§ 17. Neugeborne Kinder bereits Versicherter sind vom Tage ihrer An-
meldung an bei der Kasse genufiberechtigt, sofern diese innerhalb der ersten
vier Wochen nach der Geburt erfolgt.

§ 22. Die Versicherten haben Anspruch auf folgende Versicherungs-
leistungen der Kasse:

a) Im Krankheitsfalle vom Anfang der Krankheit an:

1. Unentgeltliche Behandlung durch einen Arzt, Zahnarzt oder eine Poli-
klinik auf unbestimmte Dauer. Die unentgeltliche zahnirztliche Be-
handlung erstreckt sich nur auf Zahnextraktionen, Stillen von Nach-
blutungen und Behandlung von akuten Zahnabszessen.

Falls die Natur der Krankheit oder die hiiuslichen Verhilinisse
des Kranken es erfordern, kann auf Anordnung des behandelnden
Arztes an Stelle der Behandlung zu Hause unentgeltliche Verpflegung
in einem der Krankenhiuser oder einer der andern Heilanstalten treten,
mit denen die Kasse zu diesem Zwecke einen Vertrag abgeschlossen
hat und zwar auf die Dauer eines Jahres innerhalb eines Zeitraumes
von 540 aufeinanderfolgenden Tagen.

2. Unentgeltliche Lieferung der von den Arzten oder Zahniirzten verord-
neten Medikamente aus einer Apotheke, der irztlich verordneten Ver-
bandsstoffe, Brillen und Bruchbinder aus einem Vertragsgeschifte.

3. Unentgeltliche Lieferung der irztlich verordneten Bidder und physika-
lischen Heilapplikationen in Anstalten, mit denen die Kasse zu diesem
Zwecke Vertrige abgeschlossen hat.

4. Unentgeltliche Jeihweise Uberlassung der irztlich verordneten Kranken-
mobilien aus den Krankenmobilenmagazinen.

b) Im Wochenbett, sofern die Versicherte bis zum Tage ihrer Niederkunft
ohne eine Unterbrechung von mehr als drei Monaten wihrend mindestens
neun Monaten anerkannten Krankenkassen angehort hat:

1. Unentgeltliche Hilfeleistung bei der Geburt und im Wochenbett durch
eine Hebamme und im Bedarfsfalle durch einen Arzt, sowie unentgelt-
liche Lieferung der erforderlichen Medikamente und Verbandsstoffe, oder

2. Unentgeltliche Verpflegung in einer Entbindungsanstalt, mit der die
Kasse zu diesem Zwecke einen Vertrag abgeschlossen hat.

3. Wochnerinnen, die sich dariiber ausweisen, daf3 sie ihr Kind minde-
stens zehn Wochen stillen, haben auler dem im Bundesgesetz Art. 14,
Absatz 4 vorgesehenen Stillgeld von Fr. 20 Anspruch auf ein kanto-
nales Stillgeld von ebenfalls Fr. 20.
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B. Gesetz iiber die obligatorische Krankenversicherung und die
Gemeindekrankenkassen des Kantons St. Gallen.
(Erlassen am 28. Mai 1914.)

Art. 1. Zur Versicherung gegen Krankheit sind verpflichtet:

1. die nach MaBgabe des Gesetzes iiber die Versorgung und Erziehung armer
Kinder und Waisen bei Privaten versorgten Kinder; _

2. die iibrigen minnlichen und weiblichen Einwohner der Gemeinde, die
nach dem Staatssteuerregister weder Vermdgen noch ein Einkommen
von iiber Fr. 300 versteuern und bei Beginn des Kalenderjahres in das
achtzehnte Altersjahr eingetreten sind. ;

Art. 4. Kinder bis zum vollendeten vierzehnten Altersjahre diirfen nur
fiir Krankenpflege versichert werden.

Art. 19. Einwohner der Gemeinde, die nicht unter Versicherungszwang
stehen und nicht schon bei einer Krankenkasse fiir Krankenpflege oder bei
zwei Krankenkassen fiir Krankengeld versichert sind, kdnnen, sofern sie voll-
stindig gesund und arbeitsfihig sind, der Kasse mit den gleichen Rechten und
Pflichten beitreten wie jene, die unter Versicherungszwang stehen. Wenn sie
das vierzehnte Altersjahr iiberschritten haben, so kinnen sie sich jedoch nicht
fiir &arztliche Pflege und Arznei allein oder nur fiir Krankengeld versichern
lassen, sondern miissen fiir beides zusammen versichert werden.

Art. 21. Wer unter Versicherungszwang steht, ist verpflichtet, innert
sieben Tagen nach dem Eintritt in die Gemeinde oder, nachdem bei ihm die
Voraussetzungen fiir die Versicherungspflicht eingetreten sind, sich bei der
Verwaltung der Kasse anzumelden.

Fiir einen Minderjihrigen sind die Eltern, die Pflegeeltern oder der Vor-
mund anmeldepflichtig. ;

Art. 32. Die Kasse bezahlt im Krankheitsfalle:

1. fir Kinder bis zum vollendeten vierzehnten Altersjahre die Kosten fiir

_ drztliche Behandlung und Arznei, sowie fiir notwendige Krankenpflege;

2. fiir Mitglieder vom vollendeten vierzehnten Altersjahre an die Kosten fiir
drztliche Behandlung und Arznei, sowie bei vollstindiger Arbeitsunfihig-
keit ein tégliches Krankengeld von Fr. 1.—.

Art. 35. Das Wochenbett ist nach MaBgabe von Art. 14 des Bundesgesetzes
einer Krankheit gleichgestellt. Die Hebammentaxe fiillt zu Lasten der Kasse,
sofern nicht zu einer normalen Geburt aufler der Hebamme auch noch der Arzt
beigezogen wurde.

Art. 51. Die Hohe der Priimien richtet sich nach dem Lebensalter, in dem
das Mitglied bei seinem Eintritte in die Kasse steht. '
Die Primien werden fiir jede Woche berechnet und betragen fiir:
1. Kinder bis zum vollendeten vierzehnten Altersjahre . . = 20 Rp.
2. Mitglieder (minnliche und weibliche) vom vollendeten vier-
zehnten bis zum vollendeten dreiBigsten Altersjahre . .- 30 Rp.
Art. 53. Treten Kinder infolge des erfiillten vierzehnten Altersjahres von
der ersten in die zweite Klasse iiber, so haben sie von diesem Zeitpunkte an
eine Primie von 30 Rp. fiir jede Woche zu bezahlen.

Art. 59. Die Pflegeeltern sind fiir die Einzahlung der Priimien fiir ihre
Pflegekinder haftbar.
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Art. 73. Hebammen, die von auswirts Wochnerinnen zur Entbindung bei
sich aufnehmen, sind gegeniiber der Polizeikasse fiir die Kosten, welche dieser
im Falle der Mittellosigkeit der Wochnerin aus der Verpflegung der letztern,
sowie auch des Kindes erwachsen, verantwortlich und haftbar.

Das niimliche gilt fiir private Heil- und Pflegeanstalten jeder Art.

3. Das Schweizerische Strafgesetzbuch.

Die Expertenkommission fiir das Schweizerische Strafgesetz-
buch hat im November 1914 auf Antrag von Zivilgerichtsprisident
Dr. Silbernagel in Basel folgende Fassung des Art. 245 ange-
nommen: ;

1. Wer einem Kinde unter vierzehn Jahren geistige Getriinke von einer Art
oder in einem MafBle verabreicht, die die Gesundheit des Kindes schiidigen
oder gefihrden, wird mit Haft oder mit Bufle bestraft.

2. Der Wirt, der einem Kinde unter vierzehn Jahren, das sich nicht in Be-
gleitung von Erwachsenen befindet, geistige Getriinke verabreicht, wird
mit Haft oder mit BuBe bestraft. Im Riickfall kann ihm der Richter die
Ausiibung des Wirtschaftsgewerbes untersagen.

4. Bundesgesetz
betreffend den Schutz verwahrloster Kinder.

Art. 64bis, Al. 3, Schlufisatz der Bundesverfassung lautet: Der
Bund ist befugt, sich an Einrichtungen zum Schutze verwahrloster
Kinder zu beteiligen.

Zur geplanten Ausfiihrung dieses Alinea hat sich auf Veran-
laBung von Bundesanwalt Dr. Kronauer das Sekretariat der Schwei-
zerischen Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz wie folgt ge-
duBert:

Die Verwahrlosung ist ein Zustand der Erziehungsbediirftigkeit infolge
von vernachlissigter Erziehung durch die Eltern, bezw. deren Vertreter oder
sonstiger Erzieher, der sich darin #uflert, daf§ das verwahrloste Kind es an der
in seinem Alter sonst iiblichen sittlichen Reife fehlen Lifit und damit zu einer
Gefahr fiir weitere Kreise und die Allgemeinheit wird (Reicher, die Theorie
der Verwahrlosung). Heller definiert im enzyklopddischen Handbuch fiir Kinder-
schutz und Jugendfiirsorge die Verwahrlosung #hnlich: sie ist ein Zustand
korperlicher und geistiger Riickstindigkeit, bedingt durch Vernachlissigung des
Kindes seitens der Eltern oder seiner berufenen Pfleger. Die Ursachen der
Verwahrlosung sind innere (geistige und korperliche Beschaffenheit des Kindes)
und #“uBlere (Milieu).

Unter den Begriff: verwahrloste Kinder in Art. 64bis fillt gewifl nicht
nur die voll entwickelte, sondern auch die beginnende Verwahrlosung. Auch
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die Kinder, die gefihrdet sind, bedroht von der Verwahrlosung, ja diese vor
allem aus, sollen des Schutzes teilhaftig werden.

Um der Verwahrlosung zu wehren, gibt es nur ein Mittel: Verpflanzung
in andere Verhiltnisse, in denen das Recht des Kindes auf Erziehung nicht
verneint wird. Erziehungsanstalten (staatliche und private), sowie Familien
sind geeignet zur Erziehung verwahrloster Kinder. Sie sind zu verstehen unter
den Einrichtungen zum Schutze verwahrloster Kinder. Der Bund ist dem-
nach befugt, Erziehungsanstalten fiir die in ihnen befindlichen gefihrdeten
oder verwahrlosten Kinder und Institutionen, die solche Kinder bei Privaten
unterbringen, zu unterstiitzen. Art. 64bis, Al 3, Schlufisatz sagt auch nichts
iiber die Heimatangehorigkeit, das Geschlecht und die Konfession der Kinder.
Es fallen also diese Unterschiede nicht in Betracht bei der Subventionierung.
Das Ausschlaggebende ist einzig und allein die Verwahrlosung, auch nicht ein
besonderer Grad der Verwahrlosung, sondern jeder Grad der Verwahrlosung,
auch erst Gefihrdung oder drohende Verwahrlosung.

Eine Enquéte von Mitte Mai 1908 hat in 36 schweizerischen Anstalten
1370 Zoglinge ergeben, wovon 1018 als verwahrlost bezeichnet wurden.

Es kommen aber noch folgende Erziehungsanstalten hinzu:

Ziirich. Zoglinge

1. Middchenanstalt Wangen . s 2 : : : 75

2. 2 Tagelswangen-Lmdau X 2 ; e . 75

3. Knabenanstalt Briittisellen - - ; : . - 3 59

4. Pestalozzihaus Riterschen-Elgg . . . . . . . 20

5. Kinderheim Redlikon-Stiifa : : . : X : : 24

6. Pestalozzihaus Schénenwerd-Aathal . . . . . . 45

7 > Burghof-Dielsdorf : : : : : : 17

8. Asyl fiir gefallene M#dchen, Ziirich 7 . : : ; : 20

9. Midchenasyl Heimgarten, Biilach . : ; - ; 5600460 1,,350
Bern. ‘

10. Erziehungsanstalt fiir Mddchen Loveresse, Miinster : : 50

11. Kinderheim Oberweg 10, Bern . ; 3 2 8

12. Armenerziehungsanstalt fiir Médchen Warthelm, Murx : . 20

13. Armenerziehungsanstalt fiir Knaben auf der Grube bei Koniz 33

14. Kinderhorte les petites familles Tramelan : : : . 10 121
Unterwalden.

15. Erziehungsanstalt fiir arme Midchen in Kerns : : . 12
Glarus. :

16. Madchenerziehungsanstalt Mollis : . : : ? . 26
Zug.

17. Erziehungsanstalt Hagedorn-Cham . 5 ; X : : 70

18. Kinderasyl Walterswil bei Baar 3 : : ; : . 120 . 190
Freiburg.

19. Waisenhaus Burg bei Murten . : 50

20. Waisenhaus und Erziehungsanstalt St. Wolfgang in Dudmgen 90

21. Maison de la Ste-Famille Sonnenwil-Praroman : ‘ Y 140

Ubertrag . 839



22.
23.

25.
26.
21.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
. Asile de Begnius
. Asile du Chatelard pour jeunes fﬂles (prés Lutry)

SEES

CRSHCR RS

. Le Refuge de Genéve, Les Lilas

Ubertrag
Solothurn.

St. Josephsanstalt Déniken

St. Moritzanstalt Dornach

St. Lorenzanstalt Wangen
Marienhaus Nunningen
Waisenhaus St. Ursula, Delhngen
Discheranstalt Solothurn

Baselland.

Erziehungsanstalt Frenkendorf .
Armenanstalt Sommerau

Baselstadt.
Kantonale Erziehunganstalt z. guten Hirten, Riehen

St. Gallen.

Anstalt vom guten Hirten Altstitten :
Kath. Erziehungsanstalt St. Iddaheim in Lutlsburg
Miédchenanstalt Burg bei Rebstein

Asyl fiir schutzbediirftige Madchen, St. Gallen

Aargau.

Pestalozziheim Neuhof bei Birr :

Midchenerziehungsanstalt Friedberg bei Seengen .

Armenerziehungsanstalt St. Johann in Klingnau -

Distersche Rettungsanstalt fiir Knaben in Sennhof—Vordem-
wald .

Waadi.
Orphelinat de la Broye, Avenches

Asile rurale vaudois d’Echichens
Asile des jeunes filles Vevey

Neuenburg.

Asile de travail des Verrieéres et Bayards aux Bayards
Orphelinat communal de Chaux-de-Fonds

L’Asile de Cressier : ;

Institution Borel 24 Dombresson

Asile de La Ruche Neuchitel

Genf.

Total

Zbglinge

SERES

40

22
38

350
80
50
40

21
18
70

50

40
13
18
50
25

40
30
16
130
13

839

284

60

26

520

159

146

229

15
2278

75°o davon (nach Analogie der Erhebung von 1908) als verwahrlost an-
genommen, ergibt: 1708.

Weiter kommen hinzu die von verschiedenen Vereinen und Institutionen
bei Privaten versorgten verwahrlosten Kinder:



R

o1 g

10.

11.
12:

13.

14.

15.

16.

3 7Es
18.
19.

20.
21.

22.
23.

10

Name der Institution:
Ziirich.

. Kommission fiir Versorgung hiilfsbedﬁrftiger Kinder im Be-

zirk Ziirich

. Kommission fiir Kinderversorgung im Beznrk Wmterthur
. Verein fiir Versorgung hiilfloser Midchen in Ziirich

Bern. :
Kantonalverband der bernischen Gotthelfstiftung . -is. CR.
. Verein fiir Versorgung armer Waisen in Biel
Luzern.
Seraphisches Liebeswerk Luzern . = . ; : LG
Solothurn.
. Verband solothurnischer Armenerziehungsvereine .
Baselland.
Basellandschaftlicher Armenerziehungsverein .
Baselstadt.
. Kommission zur Versorgung verwahrloster Kinder Basel
St. Gallen.
Evangelischer Erziehungsverein der Bezirke Wil, Golau, See
und Gaster . ; ;

Evangelischer Erzlehungsverem Unter—Rhemtal
Jugendfiirsorge der gemeinniitzigen Gesellschaft der Stadt
St. Gallen :

Graubiinden.
Seraphisches Liebeswerk des Kantons Graubiinden Bl

Aargau.

Armenerziehungsverein des Bezirkes Aarau, Baden, Brem-
garten, Brugg, Kulm, Laufenburg, Lenzburg, Muri, Rhein-
felden, Zofingen und Zurzach . : :

Thurgaun.
Thurgauischer Armenerziehungsverein in Felben

Waadt.

Service de l'enfance abandonnée (Départ. de I'Intérieur),
Lausanne : : : ; ; : : E EE K

Solidarité, Lausanne :

Société en faveur de 1’enfance malheureuse Ste Cr01x :
,, = - 3 5 = Ve Arrondissem.
ecclés. & Champvent

Protection de I’enfance malh. et aband Vevey

L’orphelinat des Alpes 4 Leysin

Genf.
Association pour la protection de I'enfance Genéve
Commission officielle pour la protection des mineurs Genéve

Total der in Familien versorgten Kinder:

Im Jahre 1912
in Familien Ver-
sorgte

T3
66

3 i 156
200

30 230

168

410

226

22
115
35

14 164

47

1117

72
100
170
66
74
7

% 472
67

133 200

3284
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- Davon gehen etwa 10° nicht verwahrloste Kinder, Halb- oder Ganz-
waisen oder lediglich Kinder aus unterstiitzungsbediirftigen Familien, ab, so
daB also noch 2956 Verwahrloste bleiben. Zu bemerken ist, dal neben den
3284 in Familien versorgten Kindern die genannten Institutionen auch noch
1300 Kinder in Anstalten untergebracht haben.

Es ziihlen also 36 Anstalten . - % S 1018 verwahrloste Kinder
49 weitere Erziehungsanstalten ! . : : 1708 : -
23 Vereine und Institutionen in Familienpflege . 2956 s o

Total 5682 verwahrloste Kinder

Fiir die in Anstalten versorgten Kinder werden Fr. 500 als durchschniti-
liches Kostgeld in Betracht kommen: fiir in Familien untergebrachte Fr. 250.

Die Unterstiitzung von Einrichtungen zum Schutze verwahrloster Kinder
durch den Bund wird sich am einfachsten so vollziehen, dafl an die effektiven
Versorgungskosten pro verwahrlostes Kind eine bestimmte Quote, Y/s bis /2 je
nach der Finanzlage des Bundes, iibernommen wird. Die in Anstalten ver-
sorgten verwahrlosten Kinder: 2726 kosten unter Zugrundelegung eines Kost-
geldes von Fr. 500 Fr. 1363 000 per Jahr. Ein Drittel davon macht: Fr. 454 333,
die Hiilfte: Fr. 681500. Fiir die in Familienpflege befindlichen Kinder: 2956
werden bei einem Kostgeld von je Fr. 250 Fr. 739 000 aufgewendet. Ein Drittel
dieser Summe betriigt: Fr. 246 333, die Hiilfte: Fr. 369 500. Darnach wiirde die
Subvention des Bundes Fr. 700 000 bis Fr. 1 051 000 betragen. In Wirklichkeit
diirfte sie aber kaum so hoch kommen, da einerseits nicht alle oben ange-
fiihrten Imstitutionen sich anmelden werden und anderseits viele die aufge-
stellten Bedingungen nicht erfiillen kénnen und wollen.

Uberaus wichtig ist, daB an die Ausrichtung der Bundessubvention ge-
wisse Bedingungen gekniipft werden, weil dadurch ihr Zweck erst erreicht
wird, ndmlich: Verbesserung der Anstalts- und Familienversorgung und -Er-
ziehung. Als solche Bedingungen sind ins Auge zu fassen:

1. Das Alter der versorgten verwahrlosten Jugend darf nicht weniger als
6 und nicht mehr als 18 Jahre betragen.

2. Die Versorgten sind so lange in der Versorgung zu belassen, bis der

- Erziehungszweck erreicht ist.

3. Die Zahl der Zdglinge in einer Anstalt darf 100 nicht iibersteigen.

4. Es sind aus den Zoglingen Familiengruppen zu bilden.

5. Die Anstalten sollen den modernen hygienischen Anforderungen ent-
sprechen. k

6. Der Schulunterricht ist durch patentierte Lehrer und Lehrerinnen zu
erteilen.

7. Die Anstaltsvorsieher sollen pddagogisch gebildet und speziell fiir ihren
Beruf vorbereitet sein.

8. Zur korperlichen Ertiichtigung der Zoglinge, zur Weckung von Mut und
Standhaftigkeit, zur Forderung des Natursinns und é&chter jugendlicher

- Frohlichkeit ist das Turnen, Baden, Wandern, Spielen im Freien ete. zu

pflegen.

9. Den jiingern Zoglingen ist Handfertigkeitsunterricht zu erteilen, den
dltern in Lehrwerkstitten Gelegenheit zur Erlernung eines Handwerks
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zu geben. Die Mi#dchen sollen Haushaltungsunterricht mit praktischen
Ubungen erhalten. :

10. -Alkohol in jeder Form soll von allen Versorgten strenge ferngehalten
werden.

11. Bei Familienversorgung diirfen nur gut beleumdete Familien, die fiir
eine richtige Erziehung Gewd#hr bieten, beriicksichtigt werden; es sind
mit ihnen Vertriige abzuschlieBen, und es ist ihnen ein kurzes Pflichten-
heft fiir Pflegeeltern einzuhiindigen; die in Familienpflege untergebrachten
Kinder sollen jihrlich zweimal durch einen Inspektor der versbrgenden
Institution oder einen Patron etc. besucht, und es soll ein Inspektions-
befund aufgenommen und abgeliefert werden; die in Privatpflege be-
findlichen Kinder diirfen nicht in gewerblicher Heimarbeit beschiiftigt
werden; alle haben, soweit ihre Kriifte und Fihigkeiten es erlauben,
eine passende Berufslehre durchzumachen.

12. Sdmtliche unterstiitzten Anstalten und alle in Privatpflege Versorgten
haben sich der Aufsicht durch eigene Organe des Bundes oder durch
vom Bunde damit beauftragte Behorden zu unterziehen.

13. Die Bundessubvention ist so zu verwenden, dal mehr verwahrloste
Kinder versorgt und erzogen, Anstalten erweitert und zweckmifiger ein-
~gerichtet und da und dort durch Erhthung des Kostgeldes das Los der
in Familien Untergebrachten verbessert werden kann.

14. Die bisher zur Versorgung und Erziehung verwahrloster Kinder ge-
leisteten Beitriige, Subventionen etc. diirfen nicht vermindert werden.

Bis dahin war nur die Rede von Subvention der Versorgung verwahr-
loster Kinder in Anstalten und Familien. Der Verfassungsartikel ermoglicht
aber unzweifelhaft auch die Unterstiitzung neu zu errichtender oder die
Erweiterung bestehender Anstalten, was die letztern anbelangt, unab-
hiingig von den Beitragsleistungen an die Versorgungskosten der Zoglinge. Wie
weit da der Bund gehen will, wird von Fall zu Fall zu entscheiden und
namentlich auch davon abhingig sein, ob die angefiihrten Bedingungen und
vielleicht noch andere, speziell auf den Bau und die Einrichtung beziigliche
erfiillt werden wollen.

Monchaltorf, 21. Mirz 1914. A. Wild, Pfarrer.

Entwurf Stooff vom 5. Dezember 1898.
Bundesgesetz betreffend den Schutz verwahrloster Kinder.

Art. 1. Die Eidgenossenschaft beteiligt sich an Einrichtungen zum Schutze
verwahrloster Kinder. Diese Beteiligung soll einen Betrag von jihrlich . .. ...
nicht iibersteigen.

Art. 2. Diese Beteiligung kann bestehen:

1. in der Zuwendung von Beitrigen zur Errichtung oder zur Erweiterung
von Anstalten fiir verwahrloste Kinder;
2. in der Zuwendung von jihrlichen Beitrigen zur Aufnahme verwahrloster

Kinder in Anstalten oder zur Versorgung verwahrloster Kinder in Familien.

Art. 3. Uber die Zuwendung von Beitrigen zur Errichtung oder zur Er-
weiterung von Anstalten fiir verwahrloste Kinder entscheidet der Bundesrat
auf Antrag seines Justiz- und Polizeidepartements.
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Uber die Zuwendung von jihrlichen Beitrigen zur Aufnahme verwahr-
loster Kinder in eine Anstalt oder zur Versorgung verwahrloster Kinder in Fa-
milien entscheidet der Vorsteher des eidgen. Justizdepartements.

Art. 4. Der Bundesrat wiihlt eine Kommission von sieben Mitgliedern
und vier Ersatzminnern, der es obliegt,

1. dem eidgen. Justiz- und Polizeidepartement iiber die Beteiligung des Bundes
an Einrichtungen zum Schuize der verwahrlosten Jugend Antriige zu stellen;

2. die Verwendung der vom Bunde anerkannten Beitriige zu iiberwachen und
dem Vorsteher des eidgen. Justiz- und Polizeidepartements Bericht hier-
iiber zu erstatten.

Art. 5. Das Amt eines Mitgliedes der Kommission zum Schutze der ver-
wahrlosten Kinder ist ein Ehrenamt. Die Mitglieder beziehen nur eine Ent-
schidigung fiir Reiseauslagen.

Art. 6. Das Sekretariat der Kommission fiihrt ein Beamter des eidge-
nossischen Justizdepartements, den der Vorsteher des Departements bezeichnet.

Art. 7. Der Bundesrat wird mit der Vollzichung dieses Bundesgesetzes
beauftragt.

In Art. 4, 2 wére nach ,iiberwachen“ etwa noch beizufiigen:
eventuell durch Inspektionen. :

Dafl der Bund in der Unterstiitzung der Erziehung Verwahr-
loster soweit, wie vorgeschlagen wurde, gehen werde, war schon
vor dem Kriege sehr zweifelhaft. Jetzt sind neue Subventionen
von seiten des Bundes — und wenn sie auch noch so segensreich
wirken konnten — wohl auf viele Jahre hinaus vollstindig aus-

geschlossen.

5. Auf Grund der Einfiihrungsgesetze zum schweizerischen
Zivilgesetz zu schaffende oder geschaffene Veranstaltungen.

a) Kostkinderwesen.

"Appenzell A-Rh. In Wolfhalden hat der Gemeinderat die
Kostkinderiiberwachung zwei Frauen iibertragen, die dieses Amt
mit Erfolg besorgen.

Waadt. Dr. Dind hat im Mai 1914 dem Groflen Rat eine
Motion eingereicht, durch welche der Staatsrat eingeladen wird,
die Frage zu priifen, wie man die gesundheitlichen Verhiltnisse
an den Pflegeorten der ca. 2000 Pflegekinder besser iiberwachen
konne. ‘
b) Kinderfiirsorgeamt Ziirich.

Der Vorsteher des Kinderfiirsorgeamtes der Stadt Ziirich er-
hielt Ende des Jahres 1914 eine Assistentin in der Person von
Frl. Dr. jur. Berta Vogel von Winterthur.
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c) Amisvormundschaft.

Kt. Baselland. Die Frage der Errichtung der Amtsvormund-
schaft wurde in der Sitzung der gemeinniitzigen Gesellschaft vom
Dezember 1913 besprochen.

Kt. Bern. Durch Gemeindebeschlu vom 15. Dez. 1913 ist
in Burgdorf auf 1. Jan. 1914 die Amtsvormundschaft errichtet
und der Gemeindekassier und Sekretdr der Vormundschafts-
behorde: Notar R. Schnell als Amtsvormund im Nebenamt ge-
wihlt worden. Ein Regulativ iiber die Aufgaben der Amtsvor-
mundschaft ist im Entwurf aufgestellt, aber noch nicht definitiv
' angenommen. _ :

Die Gemeindeversammlung von Krauchthal hat die stdndige
Amtsvormundschaft auf 1. Januar 1914 eingefiihrt. Amtsvormund
ist: Joh. Jak. Hasler, Negt. in Krauchthal.

Die Gemeinde Spiez hat grundsétzlich die Amtsvormund-
schaft eingefiihrt, aber noch keinen Amtsvormund gewihit.

Kt. Ziirich. Eine Anregung des Gemeinderates Affoltern
b. Ziirich fiir Errichtung einer Amtsvormundschaft fiir den ganzen
- Bezirk Dielsdorf wurde vom Bezirksrat der groflen Kosten wegen
abgelehnt.

11 Gemeinden des Bezirkes Ziirich: Albisrieden, Alt-
stetten, Dietikon, Héngg, Niederurdorf,Orlikon,Schlieren,
Seebach, Weiningen, Witikon und Zollikon haben mit
der Amtsvormundschaft der Stadt Ziirich einen Vertrag abge-
schlossen auf die Dauer eines Jahres, wonach sie die Befugnis
haben, einen der stddtischen Amtsvormiinder gegebenenfalls zum
Beistand fiir uneheliche Kinder (gemif8 Art. 311 Z. G. B.) zu er-
nennen unter der Bedingung, dafl der stéddtischen Amtsvormund-
schaft die ihr dadurch entstehenden Barauslagen gedeckt und fiir
jeden einzelnen Fall ein bescheidener Betrag an die Verwaltungs-
kosten gewidhrt werde. — Diese Vereinbarung kommt namentlich
den unehelichen Kindern zugut, die von ihren in der Stadt woh-
nenden und dem Verdienste nachgehenden Miittern in diesen
Vorortsgemeinden verkostgeldet werden.

& *
ES

Die Basler Vormundschaftsbehorde berichtet iiber ihre
Jugendfiirsorgearbeit im Jahre 1913:

In Basel bestehen bestimmte, stets wieder zum Vorschein kommende

Gruppen von geriebenen Stadtvaganten, die sich an unerfahrene, seit der Schul-
entlassung selbstbewufit gewordene Jugendliche heranmachen, sie zam Verlassen
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der Arbeitsstellen, zum Vergeuden des Lohnes, zum Herumziehen, zu Wider-
setzlichkeit,, Unfug und Verbrechen verleiten und so den moralischen Halt der
Jugend untergraben. Sehr oft mufite daher zur zwangsweisen Entfernung der
gefihrlichen Jugendlichen geschritten werden, weil alle Ermahnungen, Dis-
ziplinarmafiregeln und sogar Schutzaufsicht den verderblichen Einflu8 jener
Cliquen nicht zu hemmen vermochten. Das Aufsuchen und Bekimpfen jener
Verfiihrer erfordert aber zunehmende Mehrarbeit; dies erklirt auch die fort-
schreitende Belastung des Vormundschaftsrates. Daneben wiichst zusehends die
Zahl der in Beobachtung genommenen Stellen, der Inspektionen und der zu
kontrollierenden Versorgungen.

Die Schwierigkeiten, die sich der staatlichen Fiirsorgetiitigkeit entgegen-
stellen, sind auBerordentlich grofi. Zahlreich sind die Fille, wo das Interesse
des Kindes dem der Familie widerspricht, oder wo Versorgungen in finanzieller
‘Hinsicht hart erscheinen miissen, oder wo bisher latent gebliebene elterliche
Zerwiirfnisse sich verschlimmern, oder wo zufolge Wegnahme eines verdienst-
fihigen Kindes die Familie der Armenpflege iliberwiesen werden mufl. Da
wird es oft schwer, sich einseitig auf den Interessenstandpunkt des Kindes zu
stellen. Eltern, die sonst wenig Ehrgefiihl mehr besitzen und sich der ent-
ehrendsten Delikte schuldig machen, entwickeln oft, sobald es sich um die
Wegnahme der Kinder handelt, eine aulergewthnliche Zihigkeit und einen ge-
wissen Opfermut, der erfreulich wirken miifite, hiitte man nicht die Uberzeugung,
dafl im Falle des Nachgebens das Kind dem moralischen Ruin ausgesetzt wire.

Die grofiten Schwierigkeiten bereitet die Unterbringung schulentlassener
Jugendlicher in auswirtigen Familien oder in Anstalten. Jene Schwierig-
keiten haben sich in erschreckender Weise gesteigert mit Eintritt der schlechten
Geschiftskonjunktur und der raschen Zunahme der Arbeitslosigkeit. Dazu kam
die Uberfiillung der Erziehungsanstalten. Die Anstalt Aarburg war beispiels-
weise im Berichtsjahre derart besetzt, dafl ein gemeingefihrlicher Jugendlicher
in der hiesigen Strafanstalt iiber zwei Monate auf einen freien Platz in Aarburg
warten muflite. Uberfiillt waren auch die verschiedenen Arbeiterkolonien.
Ebenso schlimm steht es mit der Unterbringung in auswiirtige Berufslehren
und Familienfiirsorge. Die Kleinheit und Grenzlage unseres Kantons sind dabei
sehr nachteilig. Jugendliche, die unter Kontrolle der Behdrden untergebracht
werden sollten, lassen sich kaum (aufler etwa Deutsche) in der gewerbe-
reicheren, fiir die Placierung jugendlicher Stidter darum aufnahmefiihigeren
deutschen Nachbarschaft unterbringen, sondern es bleibt hiefiir der vorwiegend
landwirtschaftliche Kanton Baselland. In der Regel ist aber die Unterbringung
von Stidtern bei Landwirten nicht sehr zweckmiiflig, weil erfahrungsgemifl die
dorthin Verpflanzten bei erster Gelegenheit wieder die Stadt aufsuchen.

Diese Unterbringungsschwierigkeiten notigen die Behorde oft zur Uber-
lassung der zu Versorgenden an die Heimatbehdrde (sog. Heimversorgungen).
Auch hier sind die grofiten Hindernisse zu bewiltigen. Gegeniiber andern
Kantonen ist man oft auf langwierige Unterhandlungen angewiesen, da bundes-
rechtliche Bestimmungen die Heimversorgung und Ubernahmspflicht nicht
regeln. Von deutschen Behdrden wurde zuerst unter Hinweis auf Art. 7 des
deutsch-schweizerischen Niederlassungsvertrages verlangt, daf mit dem Kinde
die ganze Familie heimzuschaffen sei. Obschon dann nach diplomatischen
Unterhandlungen diese Interpretation, soweit verwahrloste Kinder in Betracht
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kamen, fallen gelassen wurde, ziehen sich die Ubernahmeverhandlungen oft
derart in die Liinge, daB, so hart dies auch ist, nichts anderes iibrigbleibt, als
in solchen schleppenden Fillen die ganze Familie auszuweisen. Auch mit
Italien und Frankreich erfordern die Unterhandlungen derart viel Zeit, da8 die
Behorde froh war, als ein in Italien zu versorgender Jugendlicher selber nach
der Heimat entwich. In bezug auf Osterreicher und Ungarn hat das Ssterreichisch-
ungarische Konsulat in Basel dankenswerte Dienste geleistet.

Die Zahl der Fille von Amtsvormundschaft ist von 142 auf 288 ge-
stiegen, mit 335 Miindeln. Leider pflegen die Miitter die durch das neue Zivil-
recht vermehrten Rechte des Vormunds Unehelicher nur ungern anzuerkennen,
indem sie ihn lediglich als ménnlichen Schutz und Ratgeber zur Erreichung
ihrer Wiinsche betrachten.

Der Gemeinderat Bern hat folgende Stellen als Erweiterung
der Amtsvormundschaft geschaffen: ‘

1. eine Fiirsorgerin fiir die unter Aufsicht und Fiirsorge der
Amtsvormundschaft stehenden unehelichen Kinder,

2. eine Sekretérin fiir das Pflegekinderwesen und

3. eine Fiirsorgerin fiir das Pflegekinderwesen.

Gewihlt wurden fiir 1: Frl. Marie Treuhardt, bisher provi-
sorische Fiirsorgerin; fiir 2: Frl. Klara Zaugg und fiir 3:
Frl. Marie Fivian, bisher im Kindersanatorium Dr. Rollier in
Leysin. '

In Davos wurde zum Amtsvormund gewihlt: Dr. jur. Erhard
Branger. : '

Das Jahr 1913 hat neuerdings die Arbeitslast des Waisen-
amtes der Stadt Ziirich vermehrt und zwar nicht zum wenig-
sten deshalb, weil fast téglich schriftlich und miindlich Anzeigen
wegen Kindervernachldssigung eingehen, und weil seit 1912 beim
Tode der Mutter ebenfalls inventarisiert werden mufl. Obschon
ganz besonders die neuen, dem alten Recht unbekannten Vor-
mundschaftsfille der Trunksucht und des lasterhaften Lebens-
wandels gegeniiber dem letzten Berichtsjahr eine bedeutende Zu-
nahme erfuhren, erstreckt sich die Hauptarbeit des Waisenamtes
dennoch auf die Bevormundung und Verbeistiindung minderjih-
riger Kinder. Die Vormundschaften sind von 2815 auf 2335
zuriickgegangen, die Beistandschaften haben sich auf 328 ver-
mehrt. Ohne Berufvormiinder liee sich in den Stidten nicht
mehr auskommen. Das Amt hat die Stelle eines Informators
neu geschaffen, die notwendig wurde, weil das Polizeiinspektorat
nicht mehr in der Lage war, dem Waisenamt seine Organe zu
informatorischen Zwecken zur Verfiigung zu stellen, und weil
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man schon frither das Empfinden hatte, es sei nicht angemessen,
die Polizei fiir Dienstleistungen des Waisenamtes in Anspruch zu
nehmen. Unter den Geschiften des letzten Jahres figurieren
nicht weniger als 682 Rapporte iiber Geburten unehelicher Kinder,
von welchen 391 AnlaB zur Bestellung von Vormundschaften oder
Beistandschaften gaben, 42 Kinder mit Standesfolge anerkannt oder
legitimiert wurden und 26 starben. Von den unehelichen Kindern
waren 30 Stadtbiirger, 76 Kantons- und 200 iibrige Schweizer-
biirger und 376 Auslinder. Die Fille von Kindervernach-
lissigung mehren sich nach dem Berichte des Amtes in er-
schreckendem Mafle.  Das Einschreiten der Behorden weckt jedoch
vielfach das Gewissen der Eltern und Pfleger und erzielt daher
oft einen moralischen Erfolg.

Die Vereinigung schweizerischer Amtsvormiinder, der
als Président der I. Amtsvormund der Stadt Ziirich: Dr. jur. Walter
Schiller vorsteht, hat sich am 21. Juni 1914 Satzungen gegeben,
Nach deren Art.1 bezweckt sie, durch Veranstaltung periodischer
Zusammenkiinfte unter den Amtisvormiindern der Schweiz per-
sonliche Fiihlung herzustellen, durch Vortréige und Besprechungen
iiber Fachgegenstinde, wie auch durch Sammlung und Bekannt-
gabe wichtiger Entscheide von Gerichts- und Verwaltungsbhehorden
und Auskunftserteilung die Mitglieder zu fordern und sodann
weitere Kreise fiir die Einrichtung der Amtsvormundschaft zu
interessieren, um dem Institut im ganzen Gebiet der Schweiz
nach Moglichkeit Eingang zu verschaffen. Zur Bestreitung der
Auslagen wird von den einzelnen Amtsvormundschaften ein
Jahresbeitrag erhoben, der sich nach der Grofie der Gemeinwesen
richtet, fiir welche die betreffenden Amtsvormundschaften bestellt
sind (Fr. 5—20 auf 10—50,000 Einwohner).

6. Haager Ubereinkunft.

In einem Kreisschreiben an die Kantonsregierungen teilte der
Bundesrat mit, da8 Frankreich die Haager Konvention betreffend
EheschlieBung, Ehescheidung und Vormundschaft auf 1. Juni 1914
gekiindet hat, und daBl hernach fiir die Trauung und Ehescheidung
von Franzosen lediglich das Zivilgesetzbuch, bei der Vormund-
schaft der schweizerisch-franzosische Gerichtsstandvertrag zur
Anwendung kommt. ’

Jugendfiirsorge. 2
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7. Gesetzliche Bestrebungen
auf dem Gebiete der Jugendgerichtsbarkeit.

Gesetz betreffend die StrafprozeBordnung fiir den
Kanton Appenzell A.-Rh. Von der Landsgemeinde ange-
nommen am 26. April 1914. -

VIII. Das Verfahren gegen Jugendliche.

Art. 97. Vergehen und Verbrechen jugendlicher Personen
im Sinne der Strafgesetzgebung werden durch ein Jugendgericht
beurteilt.

Das Gericht besteht aus fiinf Mitgliedern. In demselben sollen
der Richterstand und die Landesschulkommission verireten sein.
Der Regierungsrat wihlt das Gericht und aus dessen Mitte den
Prisidenten.

Das Gericht konstituiert sich im iibrigen selbst und versam-
melt sich nach Bediirfnis. Gerichtsschreiber ist der Kriminal-
gerichtsschreiber.

Der Prisident des Jugendgerichtes setzt dessen Sitzungen
ortlich und zeitlich frei an, doch sollen die Sitzungen nicht an
den gleichen Tagen wie die Kriminalgerichtssitzungen stattfinden.

Art. 98. Wenn jugendliche Personen in Untersuch fallen, so
soll sich dieser auch auf die Familienverhiltnisse, die bisherige
Erziehung, die geistigen und moralischen Eigenschaften des Fehl-
baren erstrecken.

Art. 99. Das Verfahren vor Jugendgericht wird durch ein
Reglement des Regierungsrates geordnet. Die Offentlichkeit ist
ausgeschlossen.

Den Eltern und Vormiindern der jugendlichen Angeklagten,
sowie den Mitgliedern der zustiindigen Gemeindeschulkommission
ist indessen gestattet, den Verhandlungen beizuwohnen; aus-
nahmsweise konnen sie durch Gerichtsbeschlu3 ausgeschlossen
werden.

Art. 100. Das Gericht kann die in der Strafgesetzgebung
fiir die jugendlichen Angeschuldigten vorgesehenen Strafen an-
wenden und Verfiigungen treffen.

Es spricht sich auch iiber die Tragung der Kosten und aufler-
rechtlichen Entschédigungen aus, sowie iiber die Zivilbegehren,
sofern beide Parteien damit einverstanden sind.
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Die Urteile des Jugendgerichtes sind nicht appellabel.

Die Gemeinderédte konnen die in Art. 37 St. G. vorgesehene
Beaufsichtigung besondern Jugendschutzkommissionen iibertragen.

Art. 101. Wenn eine jugendliche Person neben einer oder
mehreren strafmiindigen Personen ein Vergehen oder Verbrechen
begangen hat, so entscheidet die Justizdirektion dariiber, ob die
Beurteilung des jugendlichen Angeklagten dem Jugengerichte oder
dem Gerichte, das den oder die Strafmiindigen beurteilt, zuzu-
weisen sei. Im letztern Fall ist dem Jugendlichen der Vorstand
zu erlassen und ihm ein Vertreter zu bestellen.

Uber die Kosten und allfiillige Entschiidigungsbegehren ent-
scheidet in diesen Fillen das ordentliche Gericht.

Zum Prisidenten des neu geschaffenen Jugendgerichts-
hofes in Genf wurde Gefingnisdirektor Fernex gewihit.

8. Jugendfiirsorgebestimmungen in neuen Armengesetzen.

Neue Armengesetze sind im Jahr 1914 nicht enstanden. —
Ein Entwurf des Regierungsrates des Kantons Ziirich zu einem
Gesetz betreffend die Armenfiirsorge vom 30. Juli 1914 mit einigen
Jugendfiirsorgebestimmungen ist zwar dem Kantonsrat eingereicht
worden, aber durch die Beratung in einer Kommission und her-
nach im Kantonsrat wird er so sehr veridndert werden, daBl wir
darauf verzichten, jetzt schon die Jugendfiirsorge des neuen
Ziircher Armengesetzes darzustellen.

9. Jugendschutzbestimmungen in neuen Schulgesetzen.

Das Jahr 1914 hat keine neuen Unterrichtsgesetze gezeitigt.

10. Jugendschutzbestimmungen in neuen Lehrlings- und
Arbeiterinnenschutzgesetzen und Gesetzen betreffend
Markt- und Hausierwesen.

Im Kanton Schaffhausen liegt ein Entwurf der kantonalen
Gewerbekommission zu einem Gesetz iiber das Lehrlingswesen
vor. Der Regierungsrat hat ihn aber noch nicht beraten.

Der Regierungsrat des Kantons Tessin hat im Februar 1914
ein neues Regolamento in applicazione della legge sugli appren-
disti (sul esami di tirocinio per gli apprendisti) erlassen.
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Das Gesetz betreffend die 6ffentlichen Ruhetage im
Kanton Luzern vom 26. November 1913, dessen Schutzbestim-
mungen im letztjdhrigen Jahrbuch (S. 80) angefiihrt wurden, ist
am 1. Midrz 1914 in der Volksabstimmung angenommen worden.

Gesetz iliber den Hausierverkehr, das Verfahren bei
Ausverkiufen und die Bekimpfung unlautern Geschifts-
gebarens des Kantons Nidwalden vom 26. April 1914:

§ 3. Ohne Patent darf hausiert werden:

a) Mit Lebensmitteln (mit Ausnahme von Kolonial-, Spezerei-, Zucker-,
Schokoladen- und Konfektwaren und von nicht einheimischem Obst und
Gemiise) unter Beobachtung der Bestimmungen des eidgen. Gesetzes
iilber den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstinden und der
beziiglichen eidgendssischen und kantonalen Verordnungen, jedoch nur
von Personen, die das 16. Altersjahr erfiillt haben.

§ 6. Keine Patente diirfen erteilt werden:

a) an Personen, die das 20. Altersjahr nicht erfiillt haben.

§ 11. Das Mitfiihren von Kindern beim Hausieren ist génzlich verboten.
§ 39. Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1—15 dieses Gesetzes werden
mit Geldbufien von Fr. 20 bis 300, in wiederholten Riickfillen mit Gefingnis

bis zu 14 Tagen bestraft.

11. Jugend- und Frauenschutzbestimmungen in neuen
Wirtsehafts- und Trinkergesetzen.

Im Kanton Zug liegt ein Gesetz betreffend das Wirt-
schaftsgewerbe und den Handel mit geistigen Getrinken
vom 14. Mai 1914 vor, es hat aber noch die Referendumsabstim-
mung zu passieren. :

Im Kanton Obwalden ist das neue Wirtschaftsgesetz
von der Landsgemeinde vom 26. April 1914 verworfen worden.

Im Kanton Aargau ist ein Bericht und Entwurf zu einem
Gesetz zur Bekdmpfung der Trunksucht vom 31. Okt. 1913

noch nicht erledigt.

12. Bekimpfung des Kinematographenunwesens.

Das Jahr 1914 ist weniger reich gewesen an Mafinahmen zur
Regelung des Kinematographenwesens als friihere Jahre, weil nun
doch bald alle Kantone sich damit befafit haben und sodann weil
der Krieg eine Zeit lang alle Krifte und Aufmerksamkeit in An-
spruch nahm und iiberall die SchlieBung der Kinotheater zustande
brachte. Immerhin ist doch einiges geschehen, wie die folgende
Ubersicht zeigt.
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I. Deutschschweizerische Kantone und Gemeinden.

Bern. Der Regierungsrat hat einen Entwurf zu einem
Gesetz iiber das Lichtspielwesen und Mainahmen gegen
die Schundliteratur vom 27. Oktober 1914 ausgearbeitet, der
aber vom Volke noch nicht angenommen ist. — Aus der Weisung
der Polizeidirektion (Reg.-Rat Dr. Tschumy) verdienen folgende
Ausfiihrungen hier Erwihnung:

Von grofier Wichtigkeit ist die scharfe Trennung von ,Jugendvorstellungen®
einerseits, die ohne Ansehen des Alters (ausgenommen Kinder von weniger als
6 Jahren) jedermann zugiinglich sind, und denjenigen Vorstellungen anderseits,
in denen nur miindige Erwachsene Zutritt haben. Zunichst ist nichts falscher
als das Prinzip, jugendlichen Personen ,in Begleitung Erwachsener‘ den Zu-
tritt zu den Lichtspielauffiihrungen unbeschriinkt zu gestatten und sie nur dann
auszuschliessen, wenn sie allein kommen. Denn einmal ist fiir Jugendliche,
namentlich Schulpflichtige, schon die Hiufigkeit solcher Besuche an sich sehr
nachteilig, weil die Phantasie mit Lichtspiel-Romantik viel zu sehr angefiillt
wird, womit eine Ablenkung von wichtigeren Aufgaben Hand in Hand geht.
Sodann werden Kinder ofter, als man anzunehmen scheint, von irgendwelchen
,Erwachsenen, die nicht selten im Solde der Unternehmer zu diesem Zwecke
vor den Lokalen bereit stehen, unter ihre Fittiche genommen, oder auch von
gutmiitigen Leuten, die von Kindern hiefiir angebettelt werden. Wie will man
kontrollieren, ob die begleitenden Erwachsenen die Eltern oder Vormiinder der
Kinder sind? Und leider gibt es gerade unter den Eltern unverniinftige Leute
genug, die iiber ihrer eigenen Leidenschaft fiir das Lichtspieltheater die wahren
Interessen ihrer unmiindigen Kinder vergessen oder verkennen, so dafl der
Staat sich ihrer annehmen mufi. Man darf da nicht deutsche Verordnungen,
welche diese Begleitung von Jugendlichen durch Erwachsene kennen, zum
Vergleiche heranziehen; denn es ist nicht zu iibersehen: dort besteht eben die
allgemeine Zensur (auch fiir die Erwachsenen-Vorstellungen), die, wie aus-
gefiihrt, aus verfassungsrechtlichen Bedenken bei uns ausgeschlossen bleiben
-mufl. Also bediirfen bei uns die Jugendlichen eines erhthten Schutzes, indem
man sie zu nicht kontrollierten Vorstellungen einfach nicht zulifit, seien sie
nun begleitet oder nicht. Ganz abgesehen von den fast uniibersteiglichen
Schwierigkeiten einer richtigen Kontrolle bei Einfiihrung des Begleitungsprinzips,
wire gar nicht einzusehen, weshalb Schundfilme einem Kinde nur dann schaden
sollten, wenn es allein kommt, nicht aber auch, wenn es von einem*Erwachsenen
begleitet ist.

Das Einverstiindnis mit dieser Auffassung vorausgesetzt, ergeben sich nun
zwei Hauptfragen. Erstens: Ist eine Zensur der Films fiir Jugendvorstellungen
verfassungsmifig zulidssig? Zweitens: In welchem Umfange und namentlich
fiir welche Lebensalter sind die Beschrinkungen einzufiihren ?

Die Verfassungsmiifiigkeit einer behordlichen Vorpriifung der Films fiir
Jugendvorstellungen steht wohl aufler Zweifel. Denn es handelt sich hiebei
keineswegs um eine Unterbindung oder Erschwerung der ,Freiheit zur Mit-
teilung von Gedanken“ im Sinne des Art. 77 K. V.; diese Ireiheit ist nach den
gemachten Vorschligen allen erwachsenen, d. h. ,miindigen“ Staatsbiirgern
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- gegeniiber gewihrt. Vielmehr muf von dem verfassungsmifiigen und gesetz-
lichen Rechte des Staates ausgegangen werden, das in seiner vormundschaft-
lichen Obergewalt und Beschrinkungsbefugnis gegeniiber allen Minderjihrigen
liegt, sowie in den disziplinarischen Befugnissen gegeniiber allen Schulpflichtigen,
auch den Fortbildungsschulpflichtigen und Besuchern htherer Schulanstalten,
insbesondere hinsichtlich der Beaufsichtigung in 6ffentlichen Lokalen. Minder-
jdhrige sind gesetzlich auf allen mdglichen Gebieten minderen Rechtes als Er-
wachsene; sie sind nicht stimmberechtigt, nicht rechtlich selbstéindig handlungs-
fihig, bis zu einem gewissen Alter nicht ehefihig, diirfen an manchen Orten
keine Wirtschaften besuchen usw.

Auf keinem Gebiete nun bediirfen die ,Jugendlichen® so sehr des staat-
lichen Schutzes gegen schlimme Einfliisse, wie gerade im Lichtspielwesen und
-gegeniiber der Schundliteratur. Schon die bisherige bernische Schulgesetzgebung
hebt iiberall hervor, dafl unsere Schulen nicht nur der Vermittlung von Kennt-
nissen, sondern ganz allgemein der Erziehung der Jugend im weitesten Sinne
dienen sollen, also auch der Charakterbildung. Dieses Erziehungs- und Auf-
sichtsprinzip der Behdrden hat u. a. in folgenden Gesetzesbestimmungen Aus-
druck erhalten: Art. 87 der K. V., Einleitung, und in § 1 des Schulorganisations-
gesetzes von 1856, § 40 des Reglementes iiber die Obliegenheiten der Volks-
schulbehdrden von 1871, § 1 des Primarschulgesetzes von 1894, § 15, Ziff. 11
des Reglementes iiber die Obliegenheiten der Primarschulbehérden von 1895,
§§ 76 ff. des Primarschulgesetzes von 1894 (betr. Fortbildungsschulen) usw.

All das gilt auch, kraft der obervormundschaftlichen Gewalt des Staates,
fiir die bereits der Schule entlassenen Jugendlichen bis zu ihrer Miindigkeit,
und logischerweise mufl der Staat gleichermafien das Recht haben, Erwachsene
am Widerstand gegen rechtmiiffige, d. h. gesetzliche Ausiibung dieser Gewalt
zu verhindern. (Analogie: Recht des Staates zur Eniziehung der elterlichen
Gewalt, wenn die Eltern nicht die nodtige Gewéhr fiir die Erziehung der Kinder
bieten.) : _

Es darf speziell hervorgehoben werden, dal der Staat sich damit nicht
in die h#usliche Erziehung einmischt, sondern, gleich der Schule, nur da ein
erzieherisches Mitspracherecht ausiiben will, wo es den EinfluB offentlicher
Institute und ,,Bildﬁngsstiitten“, wie es die Lichtspieltheater bis zu einem
gewissen Grade sind, in richtige Bahnen zu lenken gilt.

Eine gesetzlich eingefiihrte Kontrolle der Films fiir Jugendvorstellungen,
auch in Gestalt einer vorbeugenden Mafiregel (Zensur), ist also durchaus ver-
fassungsmifig.

Die Frage des Schutzalters ist auf Grund gemachter Erfahrungen zu be-
urteilen. Erzieher, Lehrer an hoheren Schulen, Anstaltsvorsteher, Lehrmeister
und auch Gerichtsbeamte haben iibereinstimmend die Uberzeugung gewonnen,
da8 durch Schundfilms und Schundliteratur nicht sowohl in erster Linie die
jiingere Schuljugend im Alter bis zu 14 Jahren sittlich gefiihrdet wird, sondern
vor allem aus und in noch héherem MaBe die Halbwiichsigen im Alter von 15
bis zu 20 Jahren diesen Gefahren zu erliegen pflegen. Schundfilms und
Schundromane sind erfahrungsgemif eine wahre Schule des Verbrechens und
verdrehter sittlicher Anschauungen fiir die geistig noch nicht ganz reifen und
im Charakter noch nicht gefestigten“jungen Leute, die sich doch schon hiufig
genug als vollstindig erwachsen und selbstiindig vorkommen. Man tut ihnen
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und dem Staate wahrlich keinen Dienst, wenn man sie ,sich vollstindig aus-
leben“ und damit die Friichte der staatlichen Erziehung langsam und sicher
verfaulen liBt. Ein Schutzalter von 16 Jahren hiitte keinen Sinn, weil es gerade
die gefihrdetsten jungen Leute schutzlos liefe. Auch hier wire es verfehlt,
auf deutsche Verordnungen hinzuweisen, die dieses Schutzalter von 16 Jahren
kennen (groflenteils iibrigens nur im Sinne der Zulassung oder Ausschliefung
vom Lichtspieltheater iiberhaupt); denn in den deutschen Staaten, die diese
Materie bereits geregelt haben (in den meisten muff sie erst noch geregelt
werden), besteht eben, wie bereits bemerkt, die allgemeine Zensur, welche die
gefihrlichsten Schundfilms sogar fiir Erwachsenen-Vorstellungen, also auch fiir
die dort zugelassenen Halbwiichsigen, zum vorneherein beseitigt, d. h. nicht
zur Auffithrung bringen lifit, ein Schutzmoment, das wir entbehren miissen.
Es empfiehlt sich darum dringend, das Schutzalter auf Grund dieser Erwiigungen
aus Konsequenz, im Hinblick auf die Vormundschaftsgewalt und im Interesse
einer praktischen und leicht durchfiihrbaren Kontrolle auf 20 Jahre festzusetzen,
d. h. den freien und unkontrollierten Zutritt zu Lichtspielvorstellungen nur
den selbstiindig verantwortlichen Mehrjihrigen zu gestatten. Die Feststellung
des Alters von 20 Jahren bei Lichtspielbesuchern ist mindestens ebenso leicht
wie diejenige des Alters von 16 Jahren, so dafl auch hierin keine praktischen
Bedenken auftauchen. _

Und iiberdies sind schonende Mafinahmen vorgesehen, die bei richtiger
Anwendung jede polizeiliche Chikane in dieser Beziehung, wie auch hinsicht-
lich anderer Gesetzesiibertretungen aus blofier Verstiindnislosigkeit ausschlieSen
werden: das administrative Verwarnungs- und BuBenersffnungsverfahren des
Art. 13, das in giinstigen Fillen (z. B. iiberall, wo nicht Boswilligkeit oder
Renitenz vorliegt) vor Einreichung einer Strafanzeige eintreten und den Fehl-
baren die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften erleichtern kann.

Dem gleichen Zweck dient auch Art. 12 des Entwurfes, der es jedem
Lichtspielunternehmer ermoglichen will, Ubertretungen des Verbots in Art. 9
zum vorneherein dadurch zu vermeiden, da8 er freiwillig alle Films (auch die
fiir Erwachsenen-Vorstellungen) unter Kontrolle stellt. Es ist denkbar, da viele
Unternehmer bei der Unsicherheit ihres eigenen Urteils iiber Zuliissigkeit oder
Unzulissigkeit der Films diesen sichern Weg aus freien Stiicken betreten werden.

- — Biel. Der Gemeinderat von Biel hatte dem Regierungs-
rate am 11. April 1913 ein ,Reglement betreffend Einrichtung
und Betrieb von Kinematographen“ zur Sanktion eingereicht. Es
wurde durch regierungsritlichen Entscheid vom 13. Januar 1914
an die Gemeinde Biel zur Umarbeitung zuriickgewiesen. Die
Erwiigungen der Regierung stiitzen sich in der Hauptsache darauf,
dafl eine Unterordnung der Kinematographen unter das Gewerbe-
gesetz nicht ohne weiteres zulissig sei.

Die Frage, ob Gemeinden das Recht haben, Reglemente zu
erlassen, die in das Gebiet des Gewerbegesetzes eingreifen, ist
durch diesen Entscheid iiber das Bieler Kinematographenreglement
vom Berner Regierungsrate verneint worden.
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— Biel. Die Kommission der Midchensekundarschule Biel
ersuchte den Gemeinderat, beim Grofien Rat vorstellig zu werden
fiir den Erlal eines Gesetzes betreffend die Kinematographen-
theater (Februar 1914).

— Langenthal hat besonders zensurierte Kinovorstellungen
fiir die Schiiler eingerichtet.

Glarus. Auf das Zirkularschreiben der Schweizerischen ge-
meinniitzigen Gesellschaft und der Schweizerischen Vereinigung
fiir Kinder- und Frauenschutz betreffend das Kinematographen-
wesen an alle Kantonsregierungen vom 8. Mai 1913 verfiigte der
Regierungsrat auf Bericht und Antrag der Militdr- und Polizei-
direktion vom 25. Februar 1914 den Erla8 eines Kreisschreibens
an die Gemeinderite zu Handen ihrer Polizeiorgane mit dem
Wunsche, es mochten jeweilen sdmtliche Programmpunkie der
sich produzierenden Kinematographen einer genauen Priifung
unterzogen werden, und zwar unter Beizug des Prisidiums der
jeweilig zustéindigen Schulbehorde. Diese gemeinderitliche Spezial-
kommission hitte auch der Form der Auskiindung der Kinemato-
graphenvorstellungen ein besonderes Augenmerk zu schenken.

Nidwalden. §5 des Gesetzes iiber den Hausierverkehr etc.
vom 26. April 1914:
Patente diirfen nicht erteilt werden:

a) fiir Auffiilhrungen und Schaustellungen, welche in sittlicher Beziehung
Anstofy erregen oder vom piddagogischen Standpunkt aus zu beanstanden sind
und § 13, Al 4:

Die Bewilligung fiir die Ausiibung kiinstlerischer Hausiergewerbe im Sinne
von § 1, lit. d (Schaustellung von Naturgegenstinden und Kunstwerken in Pano-
ramen etc.) wird nebst der Patenterteilung durch die Polizeidirektion fiir die
betreffende Gemeinde abhingig gemacht von der Zustimmung des Gemeinde-
prisidenten. Die Bewilligung wird fiir bestimmte Tage oder fiir eine bestimmte
Zahl von Vorstellungen erteilt.

wird auch auf ambulante Kinematographen, die ja in Nidwalden
ausschlieflich in Betracht kommen, angewendet werden diirfen.

St. Gallen. Am 1. Juli 1914 sprach in der Bezirkskonferenz
der stddtischen Lehrerschaft im Grofiratssaal St. Gallen Herr
Polizeikommissér Kappeler iiber: Kino und Gesellschaft.

Einleitend erinnerte der Referent an die verschiedenen techmischen Ver-
besserungen, die der Kinematograph in den letzten Jahren erfahren hat, und
an die heute noch ungeahnte Entwicklungsmoglichkeit, die demselben beschieden
sein kann. Nach einer ziemlich zuverlissigen Schiitzung sind zurzeit rund
30,000 Kinotheater in Betrieb; ungefihr die Hilfte derselben entfillt auf Nord-
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amerika. Bis 1905 kannten wir nur ambulante Kinos, seither trat der Kino in
Verbindung mit Variétés oder als eigenes Vergniigungsetablissement auf. Was
die Darbietungen des Kinos anbetrifft, wird gegen die geographischen und
naturkundlichen Films, sowie gegen die Darstellung von Tagesereignissen all-
gemein nichts einzuwenden sein. Einen ernstlichen Kampf haben erst die
Filmsdrama, besonders das moderne Sensationsdrama, heraufbeschworen. In
der Folge suchte man den Kino durch Zensur, Jugendverbot und Sonder-
besteuerung einzudimmen. Durch seine gewaltige Entwicklung ist er zu einer
offentlichen Angelegenheit geworden. Im Kino sucht jene grofie Masse von
Besuchern Unterhaltung und Zerstreuung, denen die ernste Arbeit, die ein
richtiger Kunstgenuf8 voraussetzt, zu viel ist.

In St. Gallen verfiigt eine gemeinderitliche Verordnung vom Jahre 1907,
daB Kinder unter 15 Jahren nach 8 Uhr abends nur in Begleitung von Er-
wachsenen den Kino besuchen diirfen. Die Polizeidirektion hat dem Kino schon
seit Jahren volle Aufmerksamkeit geschenkt und eine Menge von Programmen
kontrolliert. Ein ginzliches Verbot des Besuches des Kinos durch die Jugend
soll nur dann erlassen werden, wenn hiefiir eine zwingende Notwendigkeit
vorliegt. Bis heute aber konnte in keinem einzigen Falle einwandfrei nach-
gewiesen werden, daf der Kino in St. Gallen Jugendliche direkt zu strafbaren
Handlungen veranlaBit habe. Dafl die Jugend den Kino aus Sparsamkeitsgriin-
den nicht besuchen soll, ist auch die Auffassung des Referenten. Fiir ein
absolutes Jugendverbot, wie es die Jugendschutzkommission er-
strebt, liegt nach der Ansicht des Referenten und des Stadtrates
zurzeit keine Veranlassung vor; ein solches Verbot wiire ein starker
Eingriff in die Elternrechte. Wir sollen den Kino nicht um jeden,Preis zu
negieren, sondern ihn zu heben suchen.

An diese Ausfiihrungen des Referenten schlof sich eine lebhafte Diskussion.

Herr A. Forrer, Prisident des Ausschusses der stfidtischen Lehrerschaft,
rapportierte in eingehender Weise iiber die zahlreichen von der stddtischen
Lehrerschaft, speziell von dessen Spezialkommission, in den letzten Monaten
ausgefiihrten Kino-Besuche. Nach dessen Ausfiihrungen werden die Kinos nicht
allzu stark von Kindern besucht. Die Programme weisen fast durchgehends
gute naturkundliche und geographische Films, vielfach blode humoristische und
oft unnatiirlich geschraubte dramatische Films auf. Direkt anstdoBige Films
wurden nicht beobachtet. Die drei stiidtischen Kinos sind unzweifelhaft besser
als ihr Ruf. Vom ErlaB eines Jugendverbotes ist daher Umgang zu nehmen.
Schulbehrden und Lehrer sollen die Schiiler vom Besuche des Kinos abhalten,
das wirkt besser als ein totales Verbot. Der Polizei ist eine besondere Kino-
Kommission aus Behdrdemitgliedern, Lehrer-, Jugendschutz- und Fiirsorge-
kreisen beizugeben und mit geniigender Vollmacht auszustatten, gegen Aus-
wiichse des Kinobetriebes vorzugehen.

Herr Jean Frei berichtete iiber eine in den letzten Tagen aufgenommene,
auf 3000 stidtische Schulkinder sich erstreckende Enquete iiber Kinobesuche.
Nach derselben besucht die Hilfte der Schulkinder den Kino gar nicht, ein
Viertel nur die Kindervorstellungen und ein Viertel auch die allgemeinen Vor-
stellungen. 600 Schiiler sind seit Neujahr nur einmal im Kino gewesen, und
nur 1 Prozent der Schiilerschaft darf den Kino Ofters besuchen.
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Herr Dr. Diem erinnerte daran, daB der Kino, solange er ein geschift-
liches Unternehmen sei, den Wiinschen des Publikums Zugestindnisse machen
miisse und daher nicht auf jener Warte stehen konne, auf der ihn der Er-
zieher haben mochte. Wenn auch in St. Gallen ertriigliche Verhiltnisse herr-
schen, miissen wir als Erzieher grundsitzlich dafiir wirken, dafl der all-
gemeine Kino wenigstens fiir die volksschulpflichtige Jugend verboten
wird. Das darf man verlangen, ohne sich dem Vorwurfe des Muckertums aus-
setzen zu miissen. Dagegen ist die Veranstaltung besonderer Jugendvorstellungen
wiinschbar. Mit einer solchen Regelung des Kinobesuches haben sich sogar
die Miinchner Kinobesitzer einverstanden erklirt.

In der Abstimmung wurde im Gegensatz zu den Vorschligen des Refe-
renten und der Kino-Spezialkommission mit starker Mehrheit beschlossen, die
Aufstellung eines absoluten Verbotes des Kinobesuches durch die
volksschulpflichtige Jugend zu postulieren und in diesem Sinne eine
Eingabe an die Behorde zu richten.

— Rheineck. Die Filmpriifung fiir Kindervorstellungen hat
der Schulrat zwei Lehrern iibertragen.

Schaffhausen. Den Schulkindern hat der Stadtrat von
Schaffhausen den Besuch der Kinematographentheater verboten
(Oktober 1914).

Ziirich. — Horgen. Der Gemeinderat hat die Bewilligung
der Errichtung eines Kinematographentheaters abgelehnt (Juni
1914).

— "Ziirich. Der Polizeivorstand hat die Verwendung von
Celluloidfilms in den Kinematographentheatern auf dem Gebiete
der Stadt Ziirich unter Ansetzung einer Frist bis 1. Juni 1915 fiir
den Verbrauch noch vorhandener Filmvorrite dieser Art verboten.

Vom 1. Juni 1915 an diirfen in siimtlichen Kinematographen-
theatern in Ziirich nur noch unverbrennbare, bezw. schwer ent—
flammbare Films zur Verwendung kommen.

II. Welsche Kantone und Gemeinden.

La Conférence des directeurs de Police de la Suisse
romande (Vaud, Valais, Neuchatel et Genéve) s’est réunie le
6 mai 1914 a Lausanne pour entendre les communications de
Genéve ou n’existe pas encore de réglements écrits sur la matiére.
La Police se borne a rappeler, dans chaque cas particulier les
mesures de siireté a prendre et les défenses édictées. Deés I’abord,
on a pu voir qu’il existe de grandes divergences dans les vues,
et qu’il ne saurait étre question d’'une réglementation uniforme
pour tous les cantons romands. La Conférence s’est donec bornée
a exprimer un certain nombre de veeux, qui devraient trouver
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leur application dans les réglements futurs des cantons. Voici
des veeux:

Les réglements devraient interdire les spectacles immoraux,
cruels, susceptibles de causer du scandale.

Ils doivent donner a la police le pouvoir non seulement de les
interdire, mais aussi de les faire interrompre en cours de repré-
sentation.

Les enfants au-dessous de 16 ans ne seraient pas admis aux
spectacles publics s’ils ne sont pas accompagnés d’adultes res-
ponsables.

Des pénalités sont prévues pour contraventions.

Au point de vue fiscal:

Que des patentes soient exigées, ainsi que des taxes de
police, dans les limites des reglements.

Au point de vue moral:

Que les entrepreneurs de spectacle offrent des garanties de
moralité.

: Pour la stireté des spectateurs:

Qu'on exige toutes les mesures propres a assurer: des posi-
tions de la salle, largeur des couloirs, nombre et ouverture des
portes, précaution en ce qui concerne les machines, etc.

Fribourg. La loi sur les cinématographes, dessen
wesentlichste Bestimmungen sich bereits im letztjdhrigen Jahrbuch
finden, ist am 5. Mai 1914 mit unbedeutenden Anderungen er-
lassen worden.

Genéve. Un concours est ouvert par la Société genevoise
d’Utilité publique pour un travail sur les prescriptions
légales qui pourraient étre instituées, concernant les
représentations publiques cinématographiques et leur
contrdle. Un prix de Fr. 500.— (cinq cents francs) sera accordé
au meilleur travail. Les mémoires devront éire déposés a I’Athénée
avant le 1°f octobre 1914, a l’adresse du Bureau de la Société
d’Utilité publique.

Neuenburg. Ein Schulkinematograph mit Bildern aus den
Naturwissenschaften, der Geographie, der Geschichte etc. wurde der
Neuenburger p#dagogischen Gesellschaft durch Lehrer C. A. Spill-
mann, Locle vorgefiihrt. Dabei wurde betont, daB in der Ein-
filhrung der Schulkinematographie der einzige wirksame Weg zur
Bekimpfung der Kinopest liege.
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Vaud. Un projet de loi fut présenté au Grand Conseil dans
sa session de novembre 1913. Deux débats seulement ont eu lieu.
On voulait procéder au 3™ débat, mais il va se faire sur cette
question une entente entre cantons romands.

Der Krieg und die Kinematographentheater.

Das eidg. Justizdepartement in Bern priifte die Frage einer
Erméchtigung an die Kantone zur SchlieBung der Kinematographen.
Nun hat aber mit 1. September 1914 der Bundesrat in Beant-
wortung einer Anfrage der Regierung von Baselstadt an seinem
fritheren Rechtsstandpunkt festgehalten, es stehe ein Verbot des
Betriebes der Kinematographen im Widerspruch mit Art. 31 der
Bundesverfassung (Gewerbefreiheit). Gegen Ausschreitungen seien
allerdings polizeiliche Mafinahmen erlaubt.

Basel. Der evangelische Kirchenrat erlieB einen o6ffentlichen
Protest gegen den Weiterbetrieb der Kinematographentheater.
(Ende August 1914.)

Bern. Der Regierungsrat hat beschlossen:

1. Die im Kanton Bern befindlichen Kinematographen werden am
13. August 1914 geschlossen.

2. Die Wiedereroffnung, bezw. der Weiterbetrieb dieser Kinematographen
wird bis nach beendigter Demobilisierung der schweizerischen Armee verboten.

3. Jede Widerhandlung gegen dieses Verbot wird mit Gefingnisstrafe von
einem bis drei Tagen oder Bufie von Fr. 1—200 bestraft.

4. Dieser Beschlufl bezieht sich nicht auf die unter Aufsicht der Aus-
stellungsbehérden in der Schweizer. Landesausstellung veranstalteten kinemato-
graphischen Auffiihrungen.

— Mittelst Eingabe an den Regierungsrat kam der Gemeinde-
rat der Stadt Bern mit dem Gesuche bei dieser Behorde ein,
es mochte das fiir den Kanton geltende Verbot kinematographi-
scher Darbietungen aufrecht erhalten bleiben. Gleichzeitig stellte
der Gemeinderat den Antrag, der Regierungsrat moge beim Bundes-
rat sich dahin verwenden, dafl der Kinematograph im ganzen
Gebiet der Eidgenossenschaft untersagt werde. (Oktober 1914.)

— Der Bundesrat befafite sich in seiner letzten Sitzung
wiederum mit der Kinematographenfrage. Es lag ihm ein Gesuch
der bernischen Regierung vor, welche ein Kinoverbot fiir die
ganze Schweiz verlangte. Der Bundesrat hat aber nach lingerer
Diskussion den Antrag abgelehnt. (Oktober 1914.)
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Luzern. Der Regierungsrat hat den Betrieb sémtlicher Kine-
matographentheater bis auf weiteres verboten. Diese Unter-
nehmungen mufiten vom 20. August 1914 an ihre Lokale schliefien.

Neuenburg. Im August 1914 hat der Stadtrat von Neuenburg den
Betrieb der dortigen Kinematographentheater verboten. Diese Mafiregel
wurde als voriibergehend bezeichnet und sollte die Bevolkerung wihrend der
gegenwirtigen Krise vor Verschwendung und unproduktiven Ausgaben be-
wahren. Da der Staatsrat des Kantons Neuenburg die Verfiigung schiitzte,
verlangte der Besitzer eines der Kinematographen mittels des staatsrechtlichen
Rekurses deren Aufhebung beim Bundesgericht. Dieses hat die Schliefung
als verfassungswidrig aufgehoben.

Der Betrieb der Kinematographen ist nach der Praxis der Bundesbehdrden
immer als ein Gewerbe angesehen worden, das den Schutz der in Art. 31 der
B.-V. garantierten Gewerbefreiheit genieBit. Jede berufsmifBig ausgeiibte, auf
Erwerb gerichtete Titigkeit, somit auch die berufsmifiige Veranstaltung theat-
ralischer und kinematographischer Vorstellungen ist ein Gewerbe im Sinne des
Art. 31. Es kann sich also nur fragen, ob das Verbot, das einen Eingriff in
staatsbiirgerliche Rechte der Biirger bedeutet, sich als eine polizeiliche Mafi-
nahme darstelle. Beschriinkungen der Ausiibung von Handel und Gewerbe, die
sich im Rahmen der Titigkeit der Polizeigewalt bewegen, sind gemifi Art. 31
lit. e erlaubt. Hiezu ist nun zu sagen, daf im modernen Staate die Aufgabe
der Polizei eine bestimmte, einschrinkende Abgrenzung erfahren hat. Die
Wohlfahrts- und Bedriickungspolizei gehort heute nicht mehr dazu. Nicht ihre
Aufgabe, sondern die der Offentlichen Wohlfahrtspflege ist es, die Biirger von
Verschwendung und leichtsinnigen Ausgaben abzuhalten. Die Vormundschafis-
polizei, und als einen Akt dieser ist die neuenburgische Verfiigung aufzufassen,
bildet keinen Zweig der polizeilichen Titigkeit mehr. Diese hat sich auf MaB-
nahmen gewerbepolizeilichen Charakters zu beschriinken. Solche konnen im
Interesse der Gesundheit, der guten Sitten oder der Feuerpolizei liegen und
eine Einschrinkung des Betriebes, nicht aber eine vollstindige Aufhebung des-
selben rechtfertigen. Die angefochtene Verfiigung geht dariiber hinaus und ist
deshalb verfassungswidrig. Keine andere Stadt hat {ibrigens an der SchlieBung
der Kinematographen, die ja auch andernorts vorgenommen wurde, festgehalten.
Und auch der Bundesrat hat auf eine Anfrage aus dem Kanton Basel geant-
wortet, dafl die SchlieBung mit Art. 31 nicht vereinbar sei. (November 1914.)

Ziirich. Die Zentralschulpflege hat unterm 15. Oktober 1914
sich damit einverstanden erklart, daB der Schulvorstand bis auf

weiteres keine Kindervorstellungen in Kinematographentheatern
mehr bewilligt.

Entscheide betreffend den Kinematographenbetrieb.

1. Riickweisung des Reglementes des Stadtrates Biel
betreffend Einrichtung und Betriebvon Kinematographen.

Am 13. November 1912 hat der Stadtrat von Biel ein Regle-
ment betreffend Einrichtung und Betrieb von Kinematographen
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erlassen, das bau-, feuer- und gewerbepolizeiliche Vorschriften
enthilt. Das Reglement wurde dem Regierungsrat des Kantons
Bern am 11. April 1913 zur Sanktion unterbreitet. Gegen das
Reglement ist am 22. November 1912, also innert niitzlicher Frist,
seitens der Besitzer, bezw. Vertreter der 4 in Biel installierten
Kinematographen, nimlich A. Schindler, Kinematograph zum
»Tivoli“, A. Bischoff fiir ,Elektrische Lichtbithne A.-G.“ und
G. Schneeberger, Kinematograph ,Central“, eine Einsprache ein-
gelangt, deren Schlufi dahin geht, es mochte der erwihnten Ver-
ordnung die Sanktion des Regierungsrates verweigert werden.
Zur Begriindung der Einsprache wurden im wesentlichen 4 Punkte
geltend gemacht: ‘ |

1. wurde die Kompetenz der Gemeindebehorden von Biel zum
ErlaB der angefochtenen Verordnung bestritten, namentlich
soweit letztere die Kinematographen einer besonderen Kon-
trolle unterstellt und fiir ihre Einrichtung eine Bau- und
Einrichtungsbewilligung verlangt;

2. wurde behauptet, die Verordnung verletze das verfassungs-
miBig garantierte Recht der Handels- und Gewerbefreiheit,
und zwar durch die in ihr vorgeschriebene besondere Kon-
trolle und die Zensur der Lichtbilder, sowie die feuer- und
gewerbepolizeilichen Vorschriften, soweit solche iiber die
Vorschriften der kantonalen Gesetzgebung hinausgingen;

3. wurde dargetan, durch das Verbot des Besuchs von Kine-
matographen durch schulpflichtige Kinder werde das Recht
der elterlichen Gewalt verletzt;

4. wurde die Vorschrift angefochten, wonach als Zensoren auch
Frauen wiéhlbar seien. Da Frauen nicht stimmberechtigt
seien, konnten sie auch nicht als Gemeindebeamte gewihlt
werden.

Der Gemeinderat von Biel hielt in seiner Vernehmlassung die
sdmtlichen Punkte der Einsprache fiir unbegriindet und beantragte,
sie in allen Teilen abzuweisen. Der Regierungsrat hiel die
Einsprache in vollem Umfang gut und wies das Reglement zur
Umarbeitung an die Gemeinde Biel zuriick.

2. Bundesgerichtlicher Entscheid betr. die Sonntags-
arbeit in den Kinematographentheatern.

Nach § 8 des ziircherischen Ruhetagsgesetzes vom 12. Mai 1907 ist
an den offentlichen Ruhetagen (die Sonntage und hohen Feiertage) die Be-
schiftigung von Arbeitern und Angestellten in industriellen, kaufminnischen,



31

gewerblichen und handwerksmifiigen Betrieben untersagt. Fiir Gewerbe jedoch,
die ihrer Natur nach einen ununterbrochenen Betrieb erfordern, gestattet § 9
eine Ausnahme von diesem Arbeitsverbot. Fiir diese Fille soll die Sonntags-
arbeit durch regierungsritliche Verordnung, aber immerhin im Sinne mdg-
lichster Einschrinkung reguliert werden (§ 10). Den Gemeinden ist es aufier-
dem freigestellt, mit Genehmigung des Regierungsrates die Sonntagsruhe noch
weiter einzuschrinken (§ 26). Da nun mit der Vermehrung der Kinos in der
Stadt Ziirich der Ubelstand erwuchs, daB die Angestellten dieser Biihnen weder
einer ordentlichen Sonntagsruhe, noch eines ausreichenden Ersatzes dafiir teil-
haftig waren, wandte sich der Stadtrat an den Regierungsrat um Abhilfe. Er
fithrte aus, daB gegenwiirtigc in der Stadt Ziirich zehn Kinematographen be-
stehen, die insgesamt 45 minnliche und 5 weibliche Angestellte beschiftigen.
In simtlichen Betrieben haben Sonntags die minnlichen Angestellten am Vor-
mittag bis zu zwei Stunden Reinigungsarbeit zu verrichten; am Nachmittag
seien minnliche und weibliche Angestellte fiir den eigentlichen Betrieb ununter-
brochen 8 bis 9 Stunden in Anspruch genommen. Mit Ausnahme der hohen
Festtage hiitten sie nie an Sonntagen frei, auch keine entsprechenden Ruhetage
wihrend der Woche. Der Regierungsrat erklirte, daBl die Angestellten der
Kinos in Ansehung des gewerblichen Charakters dieser Unternehmungen auf
den Schutz des § 8 des Ruhetagsgesetzes Anspruch hiitten. Er verbot aber
dann nicht etwa den Betrieb an den &ffentlichen Ruhetagen giinzlich, sondern
machte in Anwendung von § 9 und 10 von seiner Kompetenz Gebrauch und
erlieB am 21. August 1913 eine Verordnung, welche die Sonntagsarbeit in den
Kinematographentheatern auf dem Gebiete des Kantons Ziirich regelt. Danach
sind diese Biihnen an den hohen Festtagen ginzlich zu schlieBen; an den
iibrigen offentlichen Ruhetagen dagegen diirfen sie von nachmittags 3 Uhr bis
- abends 10 Uhr offen gehalten werden. Die Arbeitszeit der Angestellten und
Arbeiter betriigt an 6ffentlichen Ruhetagen hochstens 9 Stunden; es sind ihnen
mindestens 52 Tage im Jahre freizugeben.

Gegen diesen Beschlu8 des Regierungsrates ergriff der Verein ziirche-
rischer Kinobesitzer den staatsrechtlichen Rekurs ans Bundesgericht und
verlangte dessen Annullierung, eventuell eine Andernng desselben in dem
Sinne, dafl die Offenhaltung an den Ruhetagen mit Ausnahme der hohen Feier-
tage von 2—11 Uhr gestattet sei. Der Beschluf bewirke eine formelle und
materielle Rechtsungleichheit der Rekurrenten und verstofle somit gegen
Art. 4 B.-V.

Das Bundesgericht hat den Rekurs am 3. April 1914 als unbegriindet
abgewiesen.

& £
S

Nach Ausbruch des Krieges horte mit einem Schlage zu aller
Erstaunen auch das Kinematographenwesen oder besser gesagt
-Unwesen auf, und man sah sich wieder in die ja eigentlich gar
nicht so fern abliegenden Zeiten zuriickversetzt, da keine Kine-
matographentheater-Affichen in den schreiendsten und aufreizend-
sten Farben das Auge und das &sthetische Gefiithl beleidigten,
da keine Schauerdramen und keine bloden Lustspiele den Er-
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wachsenen und der halbwiichsigen Jugend als Augenweide und
. Geisteskost dargeboten wurden, da sich nicht fast an jeder
Straflenecke ein geheimnisvoll dunkler Raum auftat, in dem die
lebenden Photographien agierten. Optimisten mochten sich in
diesen denkwiirdigen Tagen des August und September 1914
freuen im Gedanken, dafi wir nun fiir lange Zeit von dem Kino
und seinem oft so unheilvollen EinfluBl befreit seien, oder glauben,
wenn er wiederkehre, werde er sich ernster und gesitteter geber-
den. Und er kam — und nur zu schnell — wieder und frecher
und aufdringlicher als zuvor. Die ,Schlager® des Kinos wurden
womboglich noch blutriinstiger, aufregender und blodsinniger als
zuvor. Kinder und junge Leute hatten auf einmal wieder Zutritt
zu diesen fiir sie sonst gesperrten Vergniigungsstitten. Es schien
auch da, als ob der Krieg alle Verordnungen mit ihren Schutz-
bestimmungen aufler Kraft gesetzt hidtte. In den Zeitungen
schrieb man von Kriegsnot, in der Offentlichkeit redete man von
diesem dunkeln Gespenst, und die Vorstellungen der Kinemato-
graphentheater waren gedringt voll von einer schaulustigen
Menge, die nun eben einmal an dem jetzigen Betrieb der Kinos
Gefallen findet.

Zur Veredlung des Kinematographenwesens ist unseres
Wissens im Jahr 1914 nichts geschehen. Auch das Musterkine-
matographentheater an der Landesausstellung in Bern hat nicht
sgezogen“, es war nicht nach dem Geschmack des grofien
Publikums.

III. Ausland.

Das Wiirttembergische Lichtspielgesetz vom 31. Mirz
1914, in Kraft getreten am 1. Juli 1914. Die fiir die Jugend-
vorstellungen zugelassenen Bilder miissen als hiezu bestimmt bei
der Vorlegung zur Priifung durch die Landesstelle besonders be-
zeichnet werden. Personen unter 17 Jahren diirfen zu andern
als Jugendvorstellungen nicht zugelassen werden. Jugendvorstel-
lungen sind bei der 6ffentlichen Ankiindigung und durch deutlich
sichtbaren Anschlag am Eingang des Vorstellungsraums als solche
zu bezeichnen und diirfen nicht linger als bis 8 Uhr abends
dauern. Lichtspiele, in denen andere als fiir Jugendvorstellungen
zugelassene Bilder vorgefiihrt werden, diirfen nicht als Jugend-
vorstellungen offentlich angekiindigt oder gekennzeichnet werden.
Unternehmern von Jugendvorstellungen konnen zur Vorbeugung
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gegen Uberanstrengung der Augen der Zuschauer und zur Hebung
des erzieherischen und bildenden Wertes der Vorstellungen von
der Ortspolizeibehorde nach Anhorung Sachverstindiger besondere
Auflagen hinsichtlich der Auswahl, Reihenfolge und Art der Vor-
fiihrung der Bilder gemacht werden. Die nidheren Bestimmungen
iiber die Aufstellung der Sachverstindigen werden vom Ministerium
des Kirchen- und Schulwesens getroffen. Die Ortspolizei kann
auch eine andere Zeitbestimmung hinsichtlich der Dauer der Vor-
stellung treffen und weitere Schutzvorschriften erlassen.

In Stettin ist ein Musterkino ins Leben gerufen worden.
Angesehene Biirger der Stadt haben durch die Griindung einer
G. m. b. H. ,Stettiner Urania, Lichtbild- und Vortragsbiihne“ das
zur Errichtung eines Musterkinos erforderliche Kapital aufgebracht.
Die Gesellschaft erwarb ein altes Panoramagebidude und gestaltete
es fiir die Zwecke des Lichtspielhauses um. Die Stadt hat den
Grund und Boden, auf dem das Geb#ude steht, an die Gesellschaft
zu einem sehr miifligen Preise vermietet und sich dafiir in allen
wichtigeren Punkten ein Mitbestimmungsrecht gesichert. Geméd8
den Bestimmungen ist die Gesellschaft verpflichtet, fiir die Schiiler
und Schiilerinnen der Gemeindeschulen unentgeltliche Vorstellungen
zu veranstalten ; fiir die Schiiler und Schiilerinnen der Mittelschulen
gegen ein Eintrittsgeld von nicht mehr als 50 Pf. im Vierteljahrs-
abonnement; fiir die Schiiler und Schiilerinnen der hoheren Schulen
fiir nicht mehr als eine Mark im Vierteljahrsabonnement und fiir
die jugendlichen Schulentlassenen gegen ein Eintrittsgeld von
nicht mehr als 10 Pf. fiir die Person. Das Spielprogramm unter-
liegt in allen Einzelheiten der Genehmigung des Schulamtes. Jedes
neue Programm ist zun#chst einmal unentgeltlich zur Information
der Lehrer und Jugendpfleger vorzufiihren. Die Ordnung und
Ruhe wihrend der Schiiler- und Jugendvorstellungen ist von den
begleitenden Lehrern oder Jugendpflegern aufrechtzuhalten.

13. Beschliisse, Verordnungen oder Erlasse gegen schlechte
Literatur seitens der Kantone und Stédte.

Der Entwurf des bernischen Gesetzes iiber das Licht-
spielwesen und MaBnahmen gegen die Schundliteratur
vom Februar 1914 enthélt auch Bestimmungen gegen die schlechte
Literatur. In den grundsitzlichen Erorterungen zu diesem Teil
des Gesetzes heifit es:

Jugendfiirsorge. 3
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Im Hinblick auf die von der Bundesverfassung (Art. 55) und der kanto-
nalen Verfassung (Art. 77) gewihrleistete PreBfreiheit und die Unbrauchbarkeit
literarischer und kiinstlerischer Wertmaf3stibe fiir die Gesetzgebung iiber Pref3-
erzeugnisse muf8 man sich hiiten, Verbotsmainahmen und Strafbestimmungen
in eine Fassung zu bringen, welche jenen Grundsatz beeintrichtigen oder die
Gefahr einer kautschukartigen Dehnbarkeit heraufbeschworen konnte. Einer-
seits kann auch auf diesem Gebiet keine vorgreifende MaSnahme (Zensur)
gesetzlich sanktioniert werden. Anderseits muf3 die neue Kategorie von Literatur,
deren Verbreitung unter Strafe gestellt werden soll, in einer Weise umschrieben
und abgegrenzt werden, die eine einheitliche und klare Gesetzesanwendung
ermdbglicht, namentlich bloB &#sthetische WertmaBstibe ausschlieit und nur
Erzeugnisse trifft, welche die Sitte groblich zu verletzen, zu Verbrechen anzu-
reizen oder anzuleiten und verrohend zu wirken, geeignet sind.

~ Natiirlich muB jede Beeintriichtigung der Freiheit von Kunst und Wissen-
schaft und ihrer hoheren Interessen ausgeschlossen werden, und zwar sowohl
beziiglich der Films, als auch beziiglich der Literatur.

Im Hinblick darauf, dafl gesetzliche Bestimmungen iiber den Mifibrauch
der PreBfreiheit nach Art. 55 B. V. zwar der Kantonalgesetzgebung ausdriicklich
vorbehalten sind, aber gleichzeitig der Genehmigung des Bundes bediirfen,
kann sich der bernische Gesetzgeber fiir zwei Wege entscheiden:

1. Erlal von Strafbestimmungen gegen die Verbreitung von Schundliteratur
schlechthin, d. h. ohne Riicksicht auf das Alter der zu schiitzenden Personen
(Erwachsene und Jugendliche).

2. Absehen von einem allgemeinen Verbot und Beschrinkung der Straf-
bestimmungen auf solche Miflbrduche im Vertrieb der Schundliteratur, die der
Jugend (den Minderjdhrigen) gefdhrlich werden konnen, wie Verkauf an die
Jugend, offentliche Auslage usw.

Am empfehlenswertesten ist, in teilweiser Anlehnung an bereits bestehende
Gesetze anderer Kantone, eine Kombination beider Vorschlige, in der Weise,
daB die allgemeine Fassung vorangestellt wird und mildere Strafen vorsieht,
wihrend die Abgabe von Schundliteratur an die Jugend mit schweren Strafen
geahndet werden sollte. (Vgl. Baselstadt, Gesetz betr. Anderung von § 98 des
Strafges. vom 11. Nov. 1909, § 98 a; Waadt, Loi du 16 novembre 1909, Art. 2,
betr. Abiinderung des Art. 196 Str.-G.; Wallis, Gesetz vom 17. Mai 1909, einziger
Artikel; Genf, Loi modifiant I'art. 211 du Code pénal; vom 2. Okt. 1909.)

Zu wiinschen wire die Schaffung eines stindigen Expertenkollegiums
zur Begutachtung der Schundliteratur (z. B. zur Anlegung eines Verzeichnisses
als Handbuch fiir die Richter etc. Ahnliche Institutionen : Lehrmittelkommission,
Kunstkommission, Kollegium zur Aufnahme der Kunstaltertiimer usw.).

Gesetz iiber den Hausierverkehr etec. des Kantons
Nidwalden vom 26. April 1914.

§ 4. Verboten ist der Verkauf im Umherziehen: d) von Schriften, Bildern
und Figuren, welche in religisser oder sittlicher Beziehung Anstoffi erregen;
Personen, welche mit Schriften und Bildern hausieren, haben der kantonalen
Polizeidirektion je ein Exemplar vorzuweisen. Dieselbe erstellt ein Verzeichnis
der zum Vertriebe bewilligten Druckschriften und stellt eine Abschrift davon
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dem Patentinhaber zu, der diese Abschrift gleich und mit dem Patente stets
bei sich zu tragen und vorzuweisen hat.

§ 8. Die Polizeidirektion ist befugt, ausgestellte Patente vor Ablauf der
Patentdauer ohne Riickerstattung der Patentgebiihr in folgenden Fillen zuriick-
zuziehen: 3. Wenn der Patentinhaber Waren, Schriften oder Bilder verkauft,
welche von ihm nicht der Polizeidirektion vorgelegt worden sind, oder deren
Verkauf von letzterer nicht bewilligt worden ist.

Art. 196, 2 des waadtldndischen Strafgesetzes lautet:

»wer das sittliche Empfinden verletzende Biicher, Schriften,
Bilder, Drucksachen oder andere derartige Gegenstinde an Minderjihrige oder
an Personen, die es nicht verlangt haben, verteilt, verkauft oder zum Kaufe
anbietet, wird auch dann mit einer Bufie bis auf 200 Fr. oder mit Gefingnis
bis auf zwei Monate bestraft, wenn seine Handlungen nicht 6ffentlich
erfolgen.“

Gestiitzt darauf war der Versender eines Reklameprospektes
fiir antikonzeptionelle Mittel in Genf vom Kantonsgericht des
Kantons Waadt zu einer Gefiingnisstrafe von zwei Monaten ver-
urteilt worden. Ein gegen dieses Strafurteil anhiingig gemachter
Rekurs wurde vom Bundesgericht anfangs Mirz 1914 als unbe-
griindet abgewiesen. Es fand, dal es sich aus 6ffentlichen Wohl-
fahrtserwiigungen rechtfertigen lasse, wenn der Staat es verbiete,
dafl Minderjdhrigen und solchen Personen, die es nicht wollen,
Imprimate zugestellt werden, die das sittliche Empfinden verletzen
kOnnen oder gar miissen.

In Deutschland ist im Mirz 1914 dem Reichstag ein Gesetz-
entwurf gegen die Gefdhrdung der Jugend durch Zurschaustellung
von Schriften, Abbildungen und Darstellungen zugegangen. —
Unser Nachbar ist uns also auch hier wieder voraus.

14. Verschiedene Erlasse und Verfiigungen zum Wohle
der Jugend.

Gesetz betreffend Erginzung des Polizeistrafgesetzes
von Baselstadt vom 23. Dezember 1914. Ubertretungen in bezug
auf Waffen- und Munitionsverkauf.

§ 154. Wer schulpflichtigen Kindern Waffen irgendwelcher Art, oder
Munition fiir Feuerwaffen, SchieBpulver oder Sprengpulver verkauft, wird mit
Geldbufle bis zu 100 Franken bestraft.

15. Unentgeltliche Geburtshilfe; Hebammenwesen.

Das Reglement betreffend die unentgeltliche Geburtshilfe
in der Gemeinde Baden (Aargau) lautet:
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§ 1. Die unentgeltliche Geburtshiilfe besteht darin, da§ die der Hebamme
fiir ihre Titigkeit bei und nach der Geburt zu bezahlende Entschidigung aus
den Mitteln der Stadtkasse entrichtet wird. ;

§ 2. Auf unentgeltliche Hebammenhilfe haben Anspruch a) Miitter, die
seit mindestens einem Jahr vor der Geburt in Baden ihren ordentlichen Wohn-
sitz haben; b) Ehefrauen, deren Gatte mindestens ein Jahr in Baden Wohn-
sitz hat.

§ 3. Die Entschidigung betrigt Fr. 25 fiir jede Geburt (anzeigepflichtige
Totgeburten inbegriffen) und Fr. 35 fiir jede Geburt von mehreren Kindern
beim gleichen Geburtsakt.

§ 4. Gegen diese Entschidigung hat die Hebamme die ihr bei Anlafi
der Geburt obliegenden Verpflichtungen gewissenhaft zu erfiillen. Sie hat die
Wochnerin wihrend der ersten sechs Tage nach der Entbindung téglich min-
destens zweimal und wihrend der folgenden sechs Tage tiglich mindestens
einmal — besondere Weisungen des Arztes vorbehalten — zu besuchen
und alles zu tun, was ihr durch kantonale Vorschriften iiberbunden ist und
was das Wohlergehen der Mutter und des Kindes von ihr verlangt.

§ 5. Wenn dem Zivilstandsamt die Geburt gemeldet wird, stellt es dem
Vater bezw. der Mutter ein Formular zu, das vom Vater bezw. der Mutter
unterzeichnet der Hebamme zu iibergeben ist. Diese kann gegen Quittung die
Entschiidigung auf der Stadtkasse drei Wochen nach dem Datum der Geburt
entgegennehmen.

Der Zivilstandsbeamte hat sich vor Ubermittlung des vorerwiihnten For-
mulars bei der Einwohnerkontrolle zu vergewissern, ob die Voraussetzungen
des § 2 zutreffen.

§ 6. Neben der Gemeindeleistung von Fr. 25 bezw. Fr. 35 darf die Heb-
amme keine Entschidigung von der Wochnerin oder ihrer Familie verlangen.

§ 7. Jede in Baden praktizierende und hier niedergelassene Hebamme
erhiilt iiberdies ein jdhrliches Wartegeld von Fr. 250 durch die Gemeinde.

§ 8. Den Wichnerinnen, die in einem stiddtischen Krankenhaus oder in
einem andern schweizerischen Spital geboren haben, wird der Betrag von Fr. 25
an die Spitalkosten vergiitet, sofern sie sich iiber die Berechtigung zur unent-
geltlichen Geburtshilfe gemiiss § 2 und des fernern iiber die Tatsache aus-
weisen, dafl Spitalkosten aus ihren eigenen Mitteln oder von einem Angehdrigen
bezahlt worden sind.

§ 9. Beschwerden gegen Hebammen in bezug auf die Besorgung von
Fillen, fiir welche unentgeltliche Geburtshilfe eintritt, sind beim Gemeinderat
anzubringen. Werden solche Beschwerden wiederholt als begriindet befunden,
so kann der Hebamme die Berechtigung auf Beziige aus der unentgeltlichen
Geburtshilfe entzogen werden. Eine solche Mafinahme ist zu publizieren.

§ 10. Der Vollzug dieses Reglementes wird durch eine vom Gemeinderat
zu bestellende Instanz kontrolliert.

Dieses Reglement tritt auf 1. Januar 1914 in Kraft.

Die Gemeinde Brig, Wallis, hat die unentgeltliche Geburts-
hilfe eingefithrt. Die Beniitzung wird nicht als Armenunter-
stiitzung angesehen. (Januar 1914).
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Provisorische Verordnung betreffend Geburtshilfe der Stadt
Luzern vom 19. Februar 1914:

Art. 1. Fiir jede Wochnerin werden unter nachfolgenden Bedingungen
die Hebammenkosten in der Hohe der staatlichen Gebiihr von Fr. 15 bezahlt:
a) Wenn sie seit mindestens einem Jahr ununterbrochen in der Stadt Luzern
wohnt, und b) ihre Familie vermdgenslos und auf ein Gesamteinkommen von
nicht mehr als Fr. 1500 angewiesen ist.

Bei pathologischen Geburten knnen auch an die Arzt- und Arznelkosten
Entschéidigungen geleistet werden, woriiber die Polizeidirektion, nach Einholung
eines irztlichen Gutachtens, entscheidet.

Art. 2. Ausnahmsweise kann der Beitrag auch in solchen Fillen gewiihrt
werden, wo ein hoheres Einkommen oder ein geringes Vermdgen vorhanden
ist, aber besondere Umstinde (zahlreiche Kinder, hiufige Krankheiten, unver-
schuldete léingere Arbeitslosigkeit und dergleichen) dies rechtfertigen. Hieriiber
entscheidet die Polizeidirektion.

Art. 3. Ausgenommen von der Berechtigung sind Frauen (Wichnerinnen),
die unter § 4 der Verordnung betreffend die Verpflegung kranker und die
Beerdigung verstorbener armer Einwohner vom 14. Oktober 1903, die Bestim-
mungen des Bundesgesetzes vom Jahre 1875 iiber die Kosten der Verpflegung
erkrankter und der Beerdigung verstorbener armer Angehoriger anderer Kan-
tone und der zutreffenden Staatsvertrige fallen.

Diese Fiille werden nach bisheriger Ordnung sogleich vom Kontrollbureau
dem Orisburgerrate von Luzern, der hierin die Kosten zu bestreiten hat, zur
Erledigung iiberwiesen.

Art. 4. Die nach Art. 1 gewahrten Entschédigungen werden jeweilen
sofort nach Rechnungsstellung der betreffenden Hebamme bezw. dem Arzte
durch die Stadtkasse ausbezahlt.

Art. 5. Wer auf einen Beitrag fiir die Geburtshilfe Anspruch macht, hat
sich friihzeitig, jedenfalls vierzehn Tage vor der erwarteten Geburt, beim
Kontrollbureau anzumelden.

Die Anmeldung kann durch das Familienoberhaupt, durch die Hebamme,
durch den Arzt oder durch die Gesuchstellerin selbst erfolgen.

Fiir die Anmeldung ist ein Formular zu benutzen, das auf dem Kontroll-
bureau bezogen werden kann.

Im Anmeldeformular sind die ntigen Angaben iiber Personalien, Erwerbs-
verhiltnisse, sowie iiber die wirtschaftliche Lage der Gesuchstellerin und ihrer
Familie zu machen.

Der Stadtrat kann sich jederzeit iiber die Berechtigung einer angemeldeten
Person zur Benutzung der unentgeltlichen Geburtshilfe auf die ihm gut-
scheinende Weise vergewissern.

Die Anweisung des Betrages erfolgt durch das Kontrollbureau, welches
hieriiber eine Kontrolle zu fiihren hat.

Das Anmeldeformular soll einen Hinweis auf die Folgen mifibréduch-
licher Inanspruchnahme des Beitrages enthalten.

Art. 6. Diese Verordnung tritt auf 1. Mirz 1914 in Kraft. Sie ist in Re-
vision zu ziehen, sobald das Verhiltnis der unentgeltlichen Geburtshilfe zu
dem Kranken und Unfallversicherungsgesetz geordnet werden kann.
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Riiti (Ziirich). Eine von 392 Stimmberechtigten eingereichte
Eingabe, welche die Einfilhrung der unentgeltlichen Geburtshilfe
wiinschte, wurde in der Gemeindeversammlung vom 22. Febr. 1914
gemiB dem Antrag des Gemeinderates auf den Zeitpunkt ver-
schoben, in dem die kantonalen Ausfithrungsbestimmungen zum
eidgen. Kranken- und Unfallversicherungsgesetz angenommen
sein werden.

Verordnung des Grofilen Stadtrates Ziirich betreffend
die Benutzung der unentgeltlichen Geburtshilfe. (Vom
19. Dezember 1914.)

Art. 1. Zur Benutzung der unentgeltlichen Geburtshilfe auf Kosten der
Stadt, sei es in der kantonalen Frauenklinik, sei es fiir Hausgeburten in ihrer
Wohnung, sind Schwangere und Gebirende, sowie nach dem fiinften Schwanger-
schaftsmonate Fehl- oder Friihgebirende berechtigt, wenn

1. sie selbst, oder bei Schweizerbiirgern die Eheminner seit mindestens
einem Jahre ununterbrochen in der Stadt niedergelassen und

2. sie, sowie ihre Familie vermogenslos und auf ein Einkommen von
nicht mehr als Fr. 2000 angewiesen sind. :

Art. 2. Ausnahmsweise kann die Unentgeltlichkeit auch in solchen Fillen
gewihrt werden, wo ein htheres Einkommen oder ein geringes Vermogen vor-
handen ist, aber besondere Umstéinde (zahlreiche Kinder, hiufige Krankheiten,
unverschuldete lingere Arbeitslosigkeit und dergleichen) es rechtfertigen.
Hieriiber entscheidet der Vorstand des Gesundheitswesens.

Art. 3. Ausgenommen von der Berechtigung sind Frauen, die oder deren
Familien zur Zeit der Anmeldung bereits dauernd aus Offentlichen Mitteln
unterstiitzt werden.

Art. 4. Fiir die in die Frauenklinik aufgenommenen Personen bezahlt
die Stadt die mit dem Kanton vereinbarten Verpflegungstaxen.

Fiir die zur Aufnahme berechtigten Schwangern vergiitet die Stadt in der
Regel die Verpflegungskosten fiir hochstens sieben der Geburt vorausgehende
Tage. In besonderen Fillen, wo der pathologische Verlauf der Schwanger-
schaft einen friiheren Eintritt in die Anstalt erfordert, kann eine Mehrleistung
der Stadt eintreten; hieriiber entscheidet der Vorstand des Gesundheitswesens
auf Grund eines iirztlichen Zeugnisses.

Art. 5. Bei Hausgeburten iibernimmt die Stadt den Ersatz der Hebammen-
kosten in der Hohe der vom Kanton festgesetzten Gebiihr von Fr. 25.—, bei
Zwillingsgeburten Fr. 37.50 fiir Besorgung der Geburt und des Wochen-
bettes. Bei pathologischen Geburten, die #rztlichen Beistand erheischen, kommt
die Stadt auch fiir die nach der kantonalen Taxordnung (Klasse 1) bemessenen
Arztkosten und fiir die Arzneikosten auf. Wenn auf Anordnung des zur Ge-
burt beigezogenen Arztes die Gebirende in die Klinik verbracht wird, so haben
Arzt und Hebamme Anspruch auf eine angemessene Entschidigung durch die
Stadt; fiir den Arzt richtet sich dieselbe nach der kantonalen Taxe. Die Rech-
nungen sind von den Arzten, Apothekern und Hebammen dem stiidtischen
Gesundheitsamte sofort nach abgeschlossener Behandlung einzureichen.
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Art. 6. Die Stadt kommt auch, jedoch lingstens fiir die Dauer von sechs
Wochen, nach der Geburt fiir Verpflegungskosten in der Frauenklinik auf, oder
fiir Arzt- und Apothekerkosten bei Hausgeburten im Falle von Auftreten solcher
Erkrankungen im Wochenbett, die mit der Geburt in ursiichlichem Zusammen-
hange stehen. :

Art. 7. Der Vorstand des Gesundheitswesens ist bereqhtigt, in Fillen,
wo dies im Interesse der Mutter und des Kindes notig erscheint (besonders
ungiinstige hiusliche Verhiltnisse, vorausgegangene pathologische Geburten,
wenn eine Wiederholung zu befiirchten ist), zu verlangen, daB die Geburt in
der Frauenklinik vor sich gehe. Wenn diesem Begehren nicht Folge geleistet
wird, kann der Anspruch auf die unentgeltliche Geburtshilfe dahinfallen. Der
Entscheid hieriiber steht beim Vorstande des Gesundheitswesens.

Art. 8. Ist eine Frau, die nach Art. 1 und 2 auf die unentgeltliche Geburts-
hilfe Anspruch hat, gegen Geburt und Wochenbett versichert, so bezahlt die
Stadt den durch die Versicherung nicht gedeckten Betrag der in dieser Ver-
ordnung vorgesehenen Leistungen.

Art. 9. Wer auf die unentgeltliche Geburtshiilfe Anspruch macht, hat
sich moglichst friihzeitig, jedoch spitestens vier Wochen vor der erwarteten
Geburt, beim stidtischen Gesundheitsamt (Abteilung Stadtarzt) anzumelden.
Verspiitete Anmeldung hat den Verlust des Anspruches auf die unentgeltliche
Geburtshilfe zur Folge. Uber Ausnahmefiille entscheidet der Vorstand des
Gesundheitswesens.

Die Anmeldung kann durch das Familienoberhaupt, durch die Hebamme,
durch den Arzt oder durch die Gesuchstellerin selbst erfolgen.

Fiir die Anmeldung ist ein Formular zu benutzen, das auf dem Bureau
des Stadtarztes bezogen werden kann.

Im Anmeldeformular sind die nétigen Angaben iiber die Personalien, iiber
die Erwerbs- und Versicherungsverhiiltnisse, sowie iiber die wirtschaftliche
Lage der Gesuchstellerin und ihrer Familie zu machen.

FDas Formular soll einen Hinweis auf die Folgen miflbréiuchlicher Inan-
spruchnahme der unentgeltlichen Geburtshilfe enthalten.

Art. 10. Das stiidtische Gesundheitsamt erteilt die Bewilligung zur Be-
nutzung der unentgeltlichen Geburtshilfe durch Ausstellung einer Karte.

Art. 11. Das stidtische Gesundheitsamt kann sich jederzeit iiber die
Berechtigung einer angemeldeten Person zur Benutzung der unentgeltlichen
Geburtshilfe auf die ihm gutscheinende Weise vergewissern.

Art. 12. Es ist Sache der Berechtigten, das Gesuch um Aufnahme in die
Frauenklinik zu stellen.

Art. 13. Wenn in einem Notfall eine Frau, welche die Unentgeltlichkeit
der Verpflegung beansprucht, ohne Bewilligung des stidtischen Gesundheits-
wesens in die kantonale Frauenklinik aufgenommen wird, hat die Verwaltung
der Frauenklinik dem stiidtischen Gesundheitswesen sofort Mitteilung zu machen.

Art. 14. Diese Verordnung ist in Revision zu ziehen, sobald das Verhiiltnis
der unentgeltlichen Geburtshilfe zur Krankenversicherung geordnet werden kann.

Art. 15. Dnreh diese Verordnung wird die provisorische Verordnung be-
treffend die Benutzung der unentgeltlichen Geburtshilfe (vom 12. Februar 1912)
aufgehoben.
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Neu ist namentlich und war bei den Verhandlungen um-
stritten Art. 7 (Verpflichtung zur Geburt in der Frauenklinik).

Im Kanton Glarus ist eine Vollziehungs-Verordnung zum
Gesetz iiber das Hebammenwesen am 3. November 1913 erlassen
worden und ein Reglement iiber die Pflichten und Obliegenheiten
der Hebammen des Kantons Glarus am 10. Januar 1914. Das
Gesetz iiber das Hebammenwesen datiert vom 18. Mai 1913.
Bestimmungen {iiber private Entbindungsanstalten oder iiber die
Aufnahme von Schwangeren oder Wochnerinnen durch die Heb-
ammen finden sich in .diesen gesetzlichen Erlassen nicht.

Im Kanton St. Gallen ist am 7. November 1914 in Erginzung
der Verordnung betreffend die medizinischen Berufsarten vom
15. Mai 1897, sowie der Verordnung iiber das Hebammenwesen
vom 20. Januar 1911 folgende Verordnung erlassen worden:

Art. 1. Auskiindungen, in denen einheimische oder auswirtige Hebammen
sich zur Aufnahme oder Behandlung von Schwangern empfehlen, diirfen nur
mit Bewilligung der Sanititskommission erfolgen. -

Die Bewilligung ist zu verweigern, wenn nicht fiir richtige Behandlung
Gewihr geboten wird, oder wenn begriindete Vermutung besteht, da3 die Auf-
nahme oder Behandlung zu verbotenen Zwecken stattfindet.

Art. 2. Offentliche oder private Anpreisungen, sowie auffilliges Feilbieten
von Mitteln oder Apparaten zur Verhinderung der Konzeption sind verboten.

Art. 3. Offentliche Vortrige medizinischen Inhalts kénnen von der Sanitits-
kommission untersagt werden, wenn begriindete Vermutung besteht, da} diese
zu strafbaren. Handlungen Anleitung geben oder eine sanitire Gefihrdung
herbeifiihren oder mit einer schwindelhaften Ausbeutung des Publikums ver-
bunden sind. = . ; :

Art. 4. Ubertretungen dieser Verordnungen werden, sofern nicht ein mit
schwererer Strafe bedrohtes Delikt vorliegt, nach Mafigabe von Art. 144 und 145
des Strafgesetzes vom 4. Januar 1886 geahndet.

Art. 5. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft und ist in die Gesetzes-
sammlung, sowie in das Amtsblatt aufzunehmen.

16. Siiuglingsfﬁrsorge.

Der Stadtrat Winterthur, Ziirich, errichtete im Februar 1914
eine Stelle fiir Siuglingsfiirsorge. Ihre Titigkeit soll sich
erstrecken auf: . ' :

a) Die Abgabe einer sorgfiltig gewonnenen Vollmilch, sowie verschiedener,
von der Milehkiiche bereiteter Milchmischungen, gegen Bezahlung, an Un-
bemittelte zu reduziertem Preis oder gratis;

b) unentgeltliche Beratungen in Fragen der Ernihrung von nicht iiber
ein Jahr alten, verdauungskranken Kindern bediirftiger Familien, die nicht in
arztlicher Behandlung stehen.
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Der Stadtrat kann innerhalb der bewilligten Kredite den Titigkeitskreis
der Fiirsorgestelle ausdehnen. — Die Siuglingsfiirsorge wird der Oberaufsicht
des Stadirates unterstellt. Er wiihlt zur selbstindigen Durchfiihrung und speziellen
Uberwachung der Fiirsorge eine oder mehrere Kommissionen. — Die Wahl
bezahlter Angestellter und die Genehmigung von Verordnungen steht dem Stadt-
rate zu. — Fiir ‘die erste Einrichtung der Fiirsorgestelle wird ein Kredit von
Fr. 2000 bewilligt.

Diese kommunale S#uglingsfiirsorge ist den Institutionen in
Basel, Bern und Genf nachgebildet. Die Tétigkeit der Fiirsorge-
stelle soll sich nicht in der Abgabe von Milch erschopfen, sondern
auf das Selbststillen der Miitter hinwirken. Ein Ausbau der
Siuglingsfiirsorgetiitigkeit ist in Aussicht genommen in der Rich-
tung der Verabreichung von Stillprimien, der Verschaffung von
Wische fiir Sduglinge und der Heimbesuche. Der Tatigkeit an-
derer Stellen oder privater Vereinigungen, zum Beispiel des
Waochnerinnenvereins, will die Fiirsorgestelle keineswegs hindernd
in den Weg treten, sondern vielmehr sie fordern. Der Betrieb
unter der Annahme der Besorgung von zirka 30 Kindern wird
auf zirka 4000 Fr. per Jahr zu stehen kommen. An Einnahmen
sind in Aussicht genommen: Fr. 1000 als Entschiidigung fiir ab-
gegebene Milch und Fr. 2000 Zinsen des Striuli-Haggenmacher-
fonds im Betrage von Fr. 50000 fiir Séduglingsfiirsorge. Die Stadt
hitte also ein Defizit von zirka 1000 Fr. zu decken.

II. Private Jugendfiirsorge.

1. Die Stlftung ,,Fiir die Jugend“.

Die Arbeit des Jahres 1913 galt der Bekimpfung der
Tuberkulose bei der Jugend, wie schon im ersten Jahr 1912.
- ‘Die Einnahmen aus dem Marken-, Karten- und Broschiiren-
verkauf stiegen um 74°/ auf Fr. 269,000. Damit wurden vor allem
die bestehenden oder von der Stiftung ins Leben gerufenen
Organisationen zur Bekidmpfung der Tuberkulose gefordert.
Fr. 147,000 blieben gem#fi Beschlufl des Stiftungsrates in den
Gegenden, aus denen sie herriihrten. Mit einem Zuschuf8 von
Fr. 10,000 aus der Zentralkasse wurde versucht, die Arbeit der
Lokalorganisationen  ,Fiir die Jugend“ im Kanton Tessin zu
fordern. Die Kosten der schweizerischen Sduglingsausstellung an
der Landesausstellung in Bern 1914 iibernahm die Stiftung. Sie



	Staatliche und kommunale Jugendfürsorge

